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BMF – IV/7 (IV/7) 

 

 

 

1. Jänner 2008  

BMF 010307/0310-IV/7/2007  

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

MO-8300, Arbeitsrichtlinie "Gemeinsame Agrarpolitik" 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie MO-8300 (Gemeinsame Agrarpolitik) stellt einen Auslegungsbehelf zu 

den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im Interesse 

einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.  

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

 

Bundesministerium für Finanzen, 1. Jänner 2008 
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1. Grundsätzliches 

Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union werden unter dem dritten Teil Titel 

III „Die Landwirtschaft und die Fischerei“ (Artikel 38 bis 44) - die Grundzüge des 

Binnenmarktes festgelegt.  

Der Binnenmarkt für die Landwirtschaft 

Der Binnenmarkt umfasst auch 

 die Landwirtschaft, 

 die Fischerei und 

 den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Unter landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen sind 

 die Erzeugnisse des Bodens, 

 der Viehzucht und 

 der Fischerei sowie 

 die mit diesen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erzeugnisse der ersten 

Verarbeitungsstufe 

zu verstehen. 

Ziel der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Ziel der Gemeinsamen Agrarpolitik ist es, 

 die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts, 

Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz der 

Produktionsverfahren, insbesondere der Arbeitskräfte steigern; 

 auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung des 

Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine angemessene 

Lebenshaltung zu gewährleisten; 

 die Märkte zu stabilisieren; 

 die Versorgung sicher zu stellen; 

 für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:DE:PDF
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Gemeinsame Organisation der Agrarmärkte 

Um die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik erreichen zu können, wird eine gemeinsame 

Organisation der Agrarmärkte geschaffen. Diese besteht je nach Erzeugnis aus einer der 

folgenden Organisationsformen: 

 gemeinsame Wettbewerbsregeln; 

 bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen Marktordnungen; 

 eine europäische Marktordnung. 

Maßnahmen im Rahmen einer gemeinsamen Agrarpolitik 

Um die Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik zu erreichen, können im Rahmen der 

gemeinsamen Agrarpolitik folgende Maßnahmen vorgesehen werden: 

 eine wirksame Koordinierung der Bestrebungen auf dem Gebiet der Berufsausbildung, 

der Forschung und der Verbreitung landwirtschaftlicher Fachkenntnisse; hierbei können 

Vorhaben oder Einrichtungen gemeinsam finanziert werden; 

 gemeinsame Maßnahmen zur Förderung des Verbrauchs bestimmter Erzeugnisse. 

Grundlinien für eine gemeinsame Agrarpolitik 

 Die Kommission legt zur Gestaltung und Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik 

Vorschläge vor, welche unter anderem die Ablösung der einzelstaatlichen 

Marktordnungen durch eine der gemeinsamen Organisationsformen sowie die 

Durchführung der in diesem Titel bezeichneten Maßnahmen vorsehen; 

 Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die 

gemeinsame Organisation der Agrarmärkte sowie die anderen Bestimmungen fest, die 

für die Verwirklichung der Ziele der gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik notwendig 

sind; 

 Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Maßnahmen zur Festsetzung der 

Preise, der Abschöpfungen, der Beihilfen und der mengenmäßigen Beschränkungen 

sowie zur Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei. 

Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik: 



MO-8300 GZ BMF-010307/0310-IV/7/2007 idF GZ BMF-010307/0075-IV/7/2015 vom 01. Februar 2016 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 3 

Die Kosten der Gemeinsamen Agrarpolitik werden durch den Europäischen Garantiefonds 

Landwirtschaft (EGFL) getragen, der aus Zöllen sowie aus Leistungen der Mitgliedstaaten aus 

der Mehrwertsteuer finanziert wird. 

2. Marktorganisationen 

(1) Mit Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Rates über eine gemeinsame Organisation der 

Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 

(Verordnung über die einheitliche GMO) wurde eine Regelung erlassen, die 21 

Grundverordnungen (GMO) sowie einige Verordnungen mit Sondervorschriften für bestimmte 

Erzeugnisse umfasst. Die meisten dieser GMO hatten eine ähnliche Struktur und viele 

identische Vorschriften. Dies ist insbesondere der Fall bei den Vorschriften für den Handel 

mit Drittländern und den allgemeinen Vorschriften. 

In der vorliegenden Verordnung sind nun alle Regelungen zusammengefasst, vereinheitlicht 

und technisch vereinfacht. Bestehende Instrumente oder Maßnahmen wurden nicht 

verändert noch wurden neue eingeführt, außer diese wurden hinfällig bzw. überflüssig. 

(2) In folgenden Sektoren gibt es weiterhin gesonderte Durchführungsvorschriften der 

Europäischen Kommission: 

a) Obst und Gemüse, 

b) Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse sowie  

c) Wein  

Die Vorschriften der entsprechenden Verordnungen werden erst nach Durchführung 

entsprechender Reformen in die einheitliche Verordnung aufgenommen werden. 

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999 über die 

Gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur bleibt 

weiterhin in Kraft. 

3. Agrarzoll, Abgaben und Erstattung 

3.1. Agrarzoll 

Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in den einzelnen Marktorganisationen finden 

die Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs Anwendung. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000R0104:20040501:DE:PDF
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3.2. Zusätzlicher Einfuhrzoll 

(1) Zur Vermeidung oder Behebung von Nachteilen, die sich aus der Einfuhr bestimmter 

Erzeugnisse der einzelnen Marktorganisation für den Markt in der Gemeinschaft ergeben 

können, kann für die Einfuhr eines oder mehrerer dieser Erzeugnisse zu dem im TARIC 

vorgesehenen Zollsatz ein zusätzlicher Einfuhrzoll erhoben werden. Auslösende Bedingungen 

sind 

 die Unterschreitung von bestimmten Preisen sowie 

 die Überschreitung von bestimmten Mengen. 

(2) Der von der Kommission mit Verordnung festgesetzte und anzuwendende Zollsatz ist  

 entweder im TARIC ersichtlich oder 

 für jede Einfuhr anhand des cif-Einfuhrpreises (Frei-Grenze-Preis) zu berechnen (zB bei 

MO04 (Obst und Gemüse) Abschnitt 7.4.1., MO06 (Milch), MO10 (Zucker) Abschnitt 

7.10.1., MO22 (Eier), MO23 (Geflügelfleisch) Abschnitt 7.23.1. und MO24 

(Eieralbumine)). 

Die näheren Bestimmungen zu den einzelnen Regelungen siehe unter Abschnitt 7. Besondere 

Bestimmungen Einfuhr 

3.3. Pauschale Einfuhrwertregelung  

Bei bestimmten Erzeugnissen wird, wenn die Anwendung der Zollsätze des TARICS vom 

Einfuhrpreis der eingeführten Partie abhängt, die Richtigkeit dieses Preises anhand eines 

pauschalen Einfuhrwertes überprüft, der von der Kommission je Ursprung und je Erzeugnis 

auf der Grundlage des gewichteten Mittels der Notierungen der betreffenden Erzeugnisse auf 

den repräsentativen Einfuhrmärkten der Mitgliedstaaten oder gegebenenfalls auf anderen 

Märkten berechnet wird. 

Zurzeit bestehen Einfuhrpreisregelungen bei MO04 (Obst und Gemüse) Abschnitt 7.4.2.. 

3.4. Mindestpreisregelung  

(1) Für bestimmte Erzeugnisse wird von der Kommission, in der Regel für ein Wirtschaftjahr, 

ein Mindesteinfuhrpreis festgesetzt. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung unter dem 

Mindestpreis, so ist außer dem Zoll eine Ausgleichsabgabe zu erheben. 

(2) Derzeit besteht keine Mindestpreisregelung. 
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3.5. Referenzpreis 

(1) Für bestimmte Fischereierzeugnisse werden von der Kommission alljährlich 

Referenzpreise festgesetzt. Die Höhe des Referenzpreises ist abhängig von der genauen 

Warenbezeichnung (Art, Größe, Aufmachung, Frischeklasse) des jeweiligen Erzeugnisses, die 

mit einem mit "F" beginnenden Zusatzcode in Feld 33 der Zollanmeldung angegeben wird. 

Die Zusatzcodes sind im TARIC und im Österreichischen Gebrauchszolltarif ersichtlich. 

(2) Die Gewährung von Präferenzzöllen ist abhängig von der Einhaltung des Referenzpreises. 

Liegt der Frei-Grenze-Preis eines aus bestimmten Ländern eingeführten Erzeugnisses unter 

dem Referenzpreis, so kann der beantragte Präferenzzoll nicht gewährt werden bzw. sind die 

Fußnoten zu der jeweiligen Position im TARIC zu beachten. 

3.6. Agrarteilbeträge und Zusatzzölle 

3.6.1. Agrarteilbetrag (TB) 

(1) Für bestimmte Waren (NA I-Waren) wird zusätzlich zu einem Wertzoll ein Agrarteilbetrag 

(TB) eingehoben. 

Dieser Agrarteilbetrag kann entweder bereits als Betrag pro 100 kg Eigengewicht festgesetzt 

sein oder er ist über die Meursing Tabelle nach dem Gehalt an <Milchfett>, <Milchprotein>, 

<Stärke und Glucose>, <Saccharose, Invertzucker und Isoglucose> und dem damit 

ermittelten Code festzustellen. 

(2) Für präferenzberechtigte Einfuhren aus verschiedenen Ländern gibt es für bestimmte 

Waren gegen Vorlage eines gültigen Ursprungsnachweises ermäßigte Abgabensätze, die 

jedoch zumeist in Kontingentregelungen fallen. 

3.6.2. Zusatzzoll Zucker und Zusatzzoll Mehl (ZZ und ZM) 

Für bestimmte Waren (NA I-Waren) wird ein Zusatzzoll, entweder ein Zusatzzoll Zucker (ZZ) 

oder ein Zusatzzoll Mehl (ZM), eingehoben. Dieser Zusatzzoll ist im TARIC ersichtlich und als 

Betrag pro 100 kg Eigengewicht festgesetzt. 

3.6.3. Höchstzoll 

Der Wertzoll und der Agrarteilbetrag (TB) darf einen allenfalls im TARIC festgesetzten 

Höchstzollsatz nicht überschreiten. Die Höchstzollsätze bestehen zumeist aus einem 

Wertzollsatz und einem Zusatzzoll (ZZ oder ZM). 
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3.6.4. Zusatzcodetabelle 

Den angeführten Codes ist jeweils die Ziffer 7 voranzustellen. 

  Stärke/Glukose (GHT) (1) 

  o - <5 5 – <25 25 – <50 50 - <75 75 

  Saccharose/Invertzucker/Isoglukose (GHT) (2) 

Milchfett 
(GHT) 

Milchprotein 
(GHT) (3) 

0 
- 

<5 

5 
-

<30 

30 
- 

<50 

50 
- 

<70 

 
70 

0 
- 

<5 

5 
- 

<30 

30 
- 

<50 

50 
- 

<70 

 
70 

0 
- 

<5 

5 
- 

30 

30 
- 

<50 

 
50 

0 
- 

<5 

5 
- 

<30 

 
30 

 

0 
- 

<5 

 
5 

0 - <1,5 0 - 2,5 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 015 016 017 758 759 

 2,5 - <6 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 035 036 037 768 769 

 6 - <18 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 055 056 057 778 779 

 18 - <30 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 075 076 077 788 789 

 30 - <60 080 081 082 083 084 085 086 087 088 x 090 091 092 x 095 096 x x x 

 60 800 801 802 x x 805 806 807 x x 810 811 x x x x x x x 

1,5 - <3 0 - 2,5 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 798 799 

 2,5 - <6 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 808 809 

 6 - <18 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 155 156 157 818 819 

 18 - <30 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 828 829 

 30 - <60 180 181 182 183 x 185 186 187 188 x 190 191 192 x 195 196 x x x 

 60 820 821 822 x x 825 826 827 x x 830 831 x x x x x x x 

3 - <6 0 - <2,5 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 855 856 857 858 859 

 2,5 - <12 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 220 221 

 12 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 275 276 x 838 x 

6 - <9 0 - <4 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 875 876 877 878 879 

 4 - <15 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 316 317 320 321 

 15 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 375 376 x 378 x 

9 - <12 0 - <6 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 915 916 917 918 919 

 6 - <18 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 416 417 420 421 

 18 460 461 462 463 464 465 466 467 468 x 470 471 472 x 475 476 x x x 

12 - <18 0 - <6 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 955 956 957 958 959 

 6 - <18 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 515 516 517 520 521 

 18 560 561 562 563 564 565 566 567 568 x 570 571 572 x 575 576 x x x 

18 - <26 0 - <6 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 975 976 977 978 979 

 6 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 615 616 x 620 x 

26 - <40 0 - <6 980 981 982 983 984 985 986 987 988 x 999 991 992 x 995 996 x x x 

 6 700 701 702 703 x 705 706 707 708 x 710 711 712 x 715 716 x x x 

40 - <55  720 721 722 723 x 725 726 727 728 x 730 731 732 x 735 736 x x x 

55 - <70  740 741 742 x x 745 746 747 x x 750 751 x x x x x x x 

70 - <85  760 761 762 x x 765 766 x x x 770 771 x x x x x x x 

85  780 781 x x x 785 786 x x x x x x x x x x x x 
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3.6.5. Erläuterungen, Begriffsbestimmungen zur Zusatzcodetabelle 

Verordnung (EG) Nr. 900/2008 der Kommission vom 16. September 2008 zur Festlegung der 

Analysenmethoden und anderer technischer Bestimmungen für die Anwendung der 

Einfuhrregelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren 

(kodifizierte Fassung) 

(1) Über die Zusatzcode-Tabelle wird nach den jeweiligen Gehalten ein dreistelliger 

Zusatzcode ermittelt. 

(2) Unter dem Begriff "Stärke, Glucose" ist zu verstehen: 

Gehalt an Stärke und Stärkeabbauprodukten einschließlich aller Polymere der Glucose und 

ggf. vorhandener Glucose (bezogen auf die Ware); bestimmt über Glucose und berechnet als 

Stärke (Trockensubstanz, Reinheit 100 %, Umrechnungsfaktor von Glucose in Stärke: 0,9); 

Glucose wird jedoch im Vorstehenden Berechnungsschema nur mit dem Gehalt 

berücksichtigt, der den Gehalt an ggf. vorhandener Fructose übersteigt, wenn ein Gemisch 

(in beliebiger Form) von Glucose und Fructose angemeldet wird und/oder als vorhanden 

festgestellt wird. 

(3) Unter dem Begriff "Saccharose, Invertzucker, Isoglucose" ist zu verstehen: 

Die Summe aus dem Gehalt an 

1. Saccharose 

2. Invertzucker x Faktor 0,95 

3. Isoglucose x Faktor 0,95 

Ist der Gehalt an 

Fructose gleich oder höher dem Gehalt an Glucose, 

so ist die Summe aus beiden Gehalten mit dem Faktor 0,95 zu multiplizieren. Dieser Wert gilt 

als Summe der unter 2. und 3. genannten Bestandteile; es ist somit nur noch der Gehalt an 

Saccharose hinzuzurechnen; 

Fructose niedriger als der Gehalt an Glucose, 

so ist der Glucoseanteil nur in Höhe des Fructoseanteils zu berücksichtigen. Die somit in 

gleicher Höhe zu berücksichtigenden Anteile an Fructose und Glucose sind mit dem Faktor 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:248:0008:0017:DE:PDF
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0,95 zu multiplizieren. Dieser Wert gilt als Summe der unter 2. und 3. genannten 

Bestandteile; es ist somit nur noch der Gehalt an Saccharose hinzuzurechnen. 

(4) Enthält die Ware als einzigen Milchbestandteil Casein und/oder Caseinat, so gilt dieser 

nicht als Milchprotein. 

(5) Milchfett und Lactose von jeweils weniger als 1 GHT gelten nicht als andere 

Milchbestandteile. 

3.7. Ausfuhrabgabe 

Um den Unterschied zwischen den Notierungen und Preisen der im Warenkreis genannten 

Erzeugnisse in der Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt auszugleichen, können nach 

bestimmten Kriterien im Falle von drohenden oder bereits festgestellten Marktstörungen von 

der Kommission Sondermaßnahmen festgesetzt werden. Eine dieser Sondermaßnahmen ist 

die Erhebung von Ausfuhrabgaben. 

3.8. Ausfuhrerstattung 

Die Preise für Anhang I-Waren und Nicht Anhang I-Waren sind in der Gemeinschaft auf 

Grund der Preisregelungen einzelner Marktordnungen im Allgemeinen erheblich höher als die 

Preise für gleiche Waren auf dem Weltmarkt. Zudem werden in den Mitgliedstaaten mehr 

Agrarwaren erzeugt, als in der Gemeinschaft selbst verbraucht werden können, wobei dies 

auch besonders für Weiterverarbeitungserzeugnisse (Lebensmittel) zutrifft. 

Um die Ausfuhren dieser Waren in Drittländer zu ermöglichen, werden dem Exporteur 

Ausfuhrerstattungen gewährt. Die Erstattungen sollen Preisunterschiede zwischen den 

Gemeinschaftswaren und den Preisen für Drittlandswaren in den jeweiligen Ausfuhrländern 

bzw. –gebieten ausgleichen. 

Nähere Bestimmungen sind folgenden Arbeitsrichtlinien zu entnehmen: 

MO-8400 Ausfuhrerstattung 

MO-8401 Ausfuhrerstattung Getreide 

MO-8402 Ausfuhrerstattung Schweinefleisch 

MO-8403 Ausfuhrerstattung Geflügelfleisch und Eier 

MO-8406 Ausfuhrerstattung Milch 

MO-8407 Ausfuhrerstattung Rindfleisch 

MO-8410 Ausfuhrerstattung Zucker 

MO-8434 Technische Dienste/Warenkontrolle  
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MO-8440 Verfahrensabläufe der Zahlstelle  

MO-8441  Bewilligung der Zahlung / AE  

MO-8470 Meldungen Ausfuhrerstattung 

 

4. Lizenzen 

(1) Für Einfuhren von Erzeugnissen in die Gemeinschaft bzw. für Ausfuhren von 

Erzeugnissen aus der Gemeinschaft kann die Vorlage einer Einfuhr- bzw. Ausfuhrlizenz 

gefordert werden. Diese dienen zur Marktbeobachtung sowie zur Verwaltung 

mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen. Lizenzpflichtige Erzeugnisse sind im TARIC bzw. 

ZEUS mit der Maßnahme "LPS" gekennzeichnet. Eine Auflistung aller lizenzpflichtigen 

Erzeugnisse erfolgt unter Arbeitsrichtlinie MO-8501 Abschnitt 9. 

(2) Eine Lizenz wird von den Mitgliedstaaten grundsätzlich jedem Antragsteller unabhängig 

vom Ort seiner Niederlassung in der Gemeinschaft erteilt und gilt, ebenfalls grundsätzlich, in 

der gesamten Gemeinschaft. Die Erteilung der Lizenz kann von der Stellung einer Sicherheit 

abhängig gemacht werden, die die Erfüllung der Verpflichtung gewährleisten soll, die Einfuhr 

bzw. Ausfuhr während der Gültigkeitsdauer der Lizenz durchzuführen. Außer in Fällen 

höherer Gewalt verfällt die Sicherheit ganz oder teilweise, wenn die Einfuhr bzw. Ausfuhr 

innerhalb dieser Frist nicht oder nur teilweise erfolgt ist. 

(3) Nähere Bestimmungen siehe Arbeitsrichtlinie MO-8501. 

5. Kontingente 

Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission vom 31. August 2006 mit gemeinsamen 

Regeln für die Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse im 

Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung 

5.1. Allgemeines 

(1) Kontingente dienen zur Überwachung der eingeführten Mengen der im Rahmen von 

verschiedenen Handelsabkommen der Gemeinschaft vereinbarten Zollbegünstigungen. 

Die Einteilung der Kontingente erfolgt je nach Erteilung und Verwaltung in 

a) "Windhund-Kontingente" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1301:20070101:DE:PDF
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Die Berücksichtigung der Anträge erfolgt in der Reihenfolge ihres Eingangs ("Wer zuerst 

kommt, mahlt zuerst"). Die Verwaltung in Österreich erfolgt durch die Kontingentstelle 

Zollamt Suben (näheres siehe Arbeitsrichtlinie ZT-2500). 

b) "Lizenzkontingente" 

Lizenzkontingente werden erteilt unter Berücksichtigung 

 der proportionalen Aufteilung zu den bei der Antragstellung beantragten Mengen (so 

genanntes "Verfahren der gleichzeitigen Prüfung") und 

 der traditionellen Handelsströme (so genanntes "Verfahren traditionelle Einführer/neue 

Antragsteller"). 

Die Verwaltung dieser Kontingente obliegt den Lizenz erteilenden Stellen, in Österreich sind 

das das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

(BMLFUW) und die Agrarmarkt Austria (AMA). 

(2) Um die Begünstigung des jeweiligen Kontingents zu erlangen ist eine Einfuhrlizenz mit 

der Angabe des Dokumentenartencodes  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM "  

in Feld 44 der Anmeldung vorzulegen. Grundsätzlich wird die Begünstigung nur für die in den 

Feldern 17 und 18 der Lizenz angegebene Menge gewährt. Für eine etwaige in Feld 19 

angegebene Toleranz ist der Drittlandszollsatz anzuwenden. In diesen Fällen findet sich in 

Feld 24 der Lizenz der Eintrag  

 "Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge". 

Ausnahmen: 

Bei der Verordnung (EG) Nr. 27/2008 (Maniok) fehlt dieser Hinweis auf der Lizenz. In 
diesem Fall ist für die in Feld 19 der Einfuhrlizenz angegebene Toleranzmenge die 
Präferenzbegünstigung zu gewähren. 

5.2. Einfuhren im Rahmen von Lizenzkontingenten 

5.2.1. Einfuhren, die der Regelung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 

unterliegen 

(1) Bei Einfuhren von Erzeugnissen im Rahmen von Gemeinschaftszollkontingenten – mit 

Ausnahmen der in Abschnitt 5.2.2. angeführten Kontingente - bei denen lt. TARIC die 

Zulassung von der Vorlage einer Einfuhrlizenz abhängt, muss eine Einfuhrlizenz vorgelegt 

werden, welche folgende Angaben in einer Amtssprache der Gemeinschaft zu enthalten hat 

(siehe auch Arbeitsrichtlinie MO-8501): 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0027:20080512:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1301:20070101:DE:PDF
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Feld 8:  - das Ursprungsland; bei Präferenzkontingenten ist die Einfuhr aus dem 
angegebenen Land verbindlich, das Feld "Ja" muss angekreuzt sein 

Feld 16:  - den(die) entsprechenden KN-Code(s) 

Feld 17: - Menge in Zahlen  

Feld 18: - Menge in Buchstaben 

Feld 19: - Toleranzmenge in % 

Feld 20: - die Nummer des Einfuhrzollkontingents und grundsätzlich „Verordnung (EG) 
Nr. xxxx/xxxx“ 

Feld 24: - "Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…" 

- bei Präferenzkontingenten zusätzlich: 

- "Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte 
Menge" 

und bei jenen Kontingenten, deren Gültigkeit mit Ende des 
Kontingentzeitraumes (30.6. bzw. 31.12.) endet: 

- "Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung" (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht) 

(2) Gemäß Artikel 5 der Verordnung übermitteln die Antragsteller der zuständigen 

Lizenzstelle des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen und in ein 

Mehrwertsteuerverzeichnis eingetragen sind, bei der Einreichung ihres ersten Antrags für 

einen bestimmten Einfuhrzollkontingentszeitraum den Lizenzantrag zusammen mit dem 

Nachweis, dass sie zum Zeitpunkt der Antragstellung 

 in dem Zwölfmonatszeitraum unmittelbar vor diesem Zeitpunkt der Antragstellung und 

 in dem Zwölfmonatszeitraum unmittelbar vor dem unter dem ersten Gedankenstrich 

genannten Zwölfmonatszeitraum 

im Handel mit unter die betreffende Marktorganisation fallenden Erzeugnissen mit 

Drittländern tätig waren. 

Als Nachweis für den Handel mit Drittländern gilt ausschließlich das von den Zollbehörden 

ordnungsgemäß mit einem Sichtvermerk versehene Zolldokument über 

 die Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr, aus dem hervorgeht, dass der 

Antragsteller der Empfänger ist, oder 

 das von den Zollbehörden ordnungsgemäß mit einem Sichtvermerk versehene 

Zolldokument über die Ausfuhr. 
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Zum Nachweis für den Handel mit Drittländern bestätigt das für die betreffende Abfertigung 

zuständige Zollamt auf Antrag die elektronisch gefertigte Zollanmeldung (sowohl 

Abfertigungen zum freien Verkehr als auch Ausfuhranmeldungen). 

(3) Sind bei Einfuhren im Rahmen von Einfuhrzollkontingenten (lt. TARIC) zusätzlich 

besondere Bestimmungen einzuhalten, so sind diese unter Abschnitt 7. "Besondere 

Bestimmungen Einfuhr" angeführt. 

5.2.2. Ausnahmen: Einfuhren, die nicht der Regelung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1301/2006 unterliegen 

Bei Einfuhren im Rahmen folgender Einfuhrzollkontingente, 

 Präferenzzucker gemäß Verordnung (EG) Nr. 828/2009 der Kommission vom 10. 

September 2009 mit Durchführungsbestimmungen für die Einfuhr und Raffination von 

Zuckererzeugnissen der Tarifposition 1701 im Rahmen von Präferenzabkommen für die 

Wirtschaftsjahre 2009/10 bis 2014/15 (siehe Abschnitt 7.10.3.); 

 die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1296/2008 mit 

Durchführungsvorschriften hinsichtlich der Zollkontingente für die Einfuhr von Mais und 

Sorghum nach Spanien und von Mais nach Portugal fallen (nicht in dieser Arbeitsrichtlinie 

angeführt) und 

 die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1964/2005 über die Zollsätze für 

Bananen fallen, 

gelten die Bestimmungen des Abschnitts 5.2.1. nicht, sondern die Bestimmungen der 

jeweiligen Verordnung (siehe angeführte Abschnitte der Arbeitsrichtlinie). 

6. Meldepflichten 

In verschiedenen Teilbereichen der Marktorganisation sind bestimmte Ein- und Ausfuhren 

diverser Waren regelmäßig an die Europäische Kommission zu melden. 

Diese Meldungen erfolgen, wenn es sich um Einfuhren und Ausfuhren ohne Erstattung 

handelt, vom Zollamt Klagenfurt Villach. Die Meldeverpflichtungen für Ausfuhren mit 

Erstattung werden vom Zollamt Salzburg, Zahlstelle für Ausfuhrerstattungen, 

wahrgenommen. 

Eine Meldung der betreffenden Abfertigungen durch den Abfertigungsbeamten an die beiden 

Zollämter ist grundsätzlich nicht erforderlich, die Daten werden durch regelmäßige Abfragen 

der Datenbanken ermittelt. Ist eine Übermittlung von der Abfertigung beigelegten 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1301:20070101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1301:20070101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:240:0014:0025:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0057:0070:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R1964:20080101:DE:PDF
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Unterlagen und zusätzlicher Daten erforderlich, werden diese entweder anlässlich der 

Abfertigung mittels Risikoprofil bzw. vom Zollamt Klagenfurt Villach im Nachhinein 

angefordert. 

Für die Übermittlung der erforderlichen Unterlagen ist jenes Zollamt zuständig, bei dem diese 

Erzeugnisse abgefertigt werden. Die Meldungen haben unmittelbar nach Überlassung der 

Waren zu erfolgen durch Übersendung einer Kopie der unten angeführten Unterlagen an das 

Zollamt Villach  

 entweder per Fax (Nr. 01/51433-5964053)  

 oder per e-mail (Post.Z4-mwm@bmf.gv.at)  

Folgende Meldeverpflichtungen sind zu beachten:  

Nr.  Abschnitt  Regelung  zus. zu übermittelnde 
Unterlagen  

MO08  7.8.7. Basmati-Reis aus Indien und Pakistan  EZ 

MO19  7.19.1. Roter Thun, Großaugenthun und Schwertfisch SD/WA 

 7.19.2. Zahnfische Fangdokument 

 7.19.4. Südländischen Roten Thun SD/WA  

SD/WA = Statistisches Dokument/ Wiederausfuhrdokument 

EZ = Echtheitszeugnis 

Die erfolgte Meldung ist in der Anmeldung im Feld "Vermerke" zu vermerken. 

mailto:Post.Z4-mwm@bmf.gv.at
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7. Besondere Bestimmungen Einfuhr 

7.1. MO01 Getreide 

7.1.1. VO 642/2010 - Reduzierter Einfuhrzoll bei bestimmtem Getreide 

Verordnung (EU) Nr. 642/2010 der Kommission vom 20. Juli 2010 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 des Rates hinsichtlich der 

Einfuhrzölle im Getreidesektor  

(1) Um bei der Einfuhr die Begünstigung für Getreideerzeugnisse der KN-Codes 1001 1900 

(Hartweizen), ex 1001 9900 (Weichweizen der oberen Qualität), 1002, 1005 1090, 1005 

9000 und 1007 1090 und 1007 9000 im Rahmen dieser Verordnung zu erlangen, ist bei der 

Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr Folgendes vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501). 

b) eine Bescheinigung über den Transportweg eines Entladehafens der Gemeinschaft. 

Der verringerte Zollsatz kann nur bei den Importen B und C in Anspruch genommen 

werden, der entsprechende Zusatzcode ist in der Anmeldung in Feld 33 (3. Unterfeld) 

anzugeben. 

Import A (Zusatzcode 2550): 

Bei der Einfuhr von Waren auf dem Land- oder Flussweg sowie auf anderem Seeweg als 

unter Import B und C genannt. 

Import B (Zusatzcode 2551): 

Bei der Einfuhr von Waren auf dem Seeweg und Ankunft über den Atlantik oder den 

Suezkanal mit Entladehafen im Mittelmeer oder am Schwarzen Meer. 

Import C (Zusatzcode 2552): 

Bei der Einfuhr von Waren auf dem Seeweg und Ankunft über den Atlantik mit 

Entladehafen in Irland, dem Vereinigten Königreich, Dänemark, Estland, Lettland, 

Litauen, Polen, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:187:0005:0022:DE:PDF
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(2) Bei der Abfertigung muss bei Weichweizen (1001 9900) und Hartweizen (1001 1900) die 

Qualität des Erzeugnisses in Feld 20 der Einfuhrlizenz eingetragen sein. Fehlt die Eintragung, 

so ist die Lizenz nur für Weich- bzw. Hartweizen niederer Qualität gültig. 

(3) Die Abfertigungszollstellen haben bei jeder Einfuhr von 

 Weichweizen hoher Standardqualität (1001 9900 13 und 1001 9900 15); 

 Hartweizen hoher Standardqualität (1001 1900 12, 1001 1900 18) und 

 Hartmais (1005 9000 20) 

gemäß der Einstufung in Anhang I repräsentative Proben gemäß Verordnung (EG) Nr. 

152/2009 zu ziehen. 

Liegen jedoch Konformitätsbescheinigungen entweder 

 vom Federal Grain Inspection Service (FGIS) der Vereinigten Staaten von Amerika 

(Anhang IVa Teil 1 für Weichweizen hoher Qualität) oder (Anhang IVa Teil 2 für 

Hartweizen hoher Qualität), in Feld 44 der Anmeldung angegeben mit dem 

Dokumentenartencode 

"C666 Bescheinigung von Federal Grain Inspection Service (FGIS)"; 

 von der Canadian Grain Commission (CGC) von Kanada (Anhang IVb), für Weichweizen 

hoher Qualität oder für Hartweizen hoher Qualität angegeben mit dem 

Dokumentenartencode  

"UCGC Konformitätsbescheinigung von der Canadian Grain Commission (CGC)", oder 

 vom argentinischen Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 

(Anhang IV), für Hartmais angegeben mit dem Dokumentenartencode  

"USCA Konformitätsbescheinigung vom Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa)" 

vor, so sind von jeder Zollstelle nur bei mindestens 3% dieser Einfuhren Proben zu ziehen.  

Ist jedoch der Einfuhrzoll für die verschiedenen Qualitäten identisch, so ist die Probenahme 

nicht verpflichtend. 

(4) Unter der Bedingung der Verarbeitung der Ware wird dem Einführer eine Verringerung 

des Einfuhrzolls bei der Einfuhr von Hartmais (1005 9000 20), der den 

Qualitätserfordernissen des Anhang I entspricht, gewährt. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:054:0001:0130:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:054:0001:0130:DE:PDF
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Für die Gewährung dieser Verringerung muss der Hartmais innerhalb von sechs Monaten ab 

dem Tag zur Anmeldung zum zollrechtlich freien Verkehr zu einem Erzeugnis des KN-Codes 

1103 13, 1104 23 oder 1904 1010 verarbeitet sein. 

Für die Überwachung der besonderen Verwendung gelten die Bestimmungen des Artikels 82 

ZK (Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 iVm den Artikeln 291 bis 300 ZK-DVO (Verordnung 

(EWG) Nr. 2454/93). 

(5) Anlässlich der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von den unter Absatz 3 

angeführten Erzeugnissen ist eine Sicherheit zu leisten. 

a) Bei Hartweizen ist eine Sicherheit in Höhe der Differenz zwischen dem Zollbetrag, 

der auf Grund des für die erklärte Ware anzuwendenden Zollsatzes vorzuschreiben ist 

einerseits, und jenem Zollbetrag bei Anwendung des höchsten in Betracht kommenden 

Zollsatzes des jeweiligen KN-Codes, erhöht um einen Zuschlag von 5 EUR/Tonne, falls 

der Einfuhrzoll für die in Feld 20 angegebene Qualität nicht dem höchsten Zoll für die 

Kategorie des betreffenden Erzeugnisses entspricht. 

Ist der für die verschiedenen Qualitäten von Hartweizen geltende Einfuhrzoll jedoch 

gleich Null, so ist keine Sicherheitsleistung erforderlich. 

Liegen jedoch eine vom Federal Grain Inspection Service (FGIS) oder Canadian Grain 

Commission (CGC) ausgestellte Konformitätsbescheinigung vor, so wird keine Sicherheit 

erhoben. 

b) Bei Weichweizen hoher Standardqualität wird eine festgesetzte Sicherheit von 

95 EUR/Tonne eingehoben. Liegen jedoch vom Federal Grain Inspection Service (FGIS) 

oder Canadian Grain Commission (CGC) ausgestellte Konformitätsbescheinigungen vor, 

so wird keine Sicherheit erhoben. 

c) Bei Hartmais zur Verarbeitung (KN-Code 1005 9000 20) wird eine Sicherheit in Höhe 

von 24 EUR/Tonne eingehoben. Liegt jedoch eine vom argentinischen Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ausgestellte Konformitätsbescheinigung 

vor, so wird keine Sicherheit erhoben. 

Liegt der am Tag der Annahme der Zollanmeldung zur Abfertigung zum zollrechtlich freien 

Verkehr geltende Zollsatz jedoch unter 24 EUR/Tonne, so entspricht die Sicherheit dem 

geltenden Zollsatz. 

(6) Die einbehaltene Sicherheit ist freizugeben, wenn  
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 die Untersuchung des eingeführten Erzeugnisses durch die TUA die in der Lizenz erklärte 

Qualität ergibt und wenn 

 bei Erzeugnissen nach Absatz 4 vom Einführer innerhalb einer Frist von sechs Monaten 

ein Nachweis über die ordnungsgemäße Verarbeitung erbracht wird,  

ansonsten wird die Sicherheit inklusive des nach Absatz 5a eingehobenen Zuschlages von 5 

EUR/Tonne als Zoll einbehalten. 

(7) Wird die Verarbeitung in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt, so wird der 

Verarbeitungsnachweis mittels Kontrollexemplar T5 erbracht. 

(8) Ist der Verarbeitungsnachweis nach Ansicht der Abfertigungszollstelle ungenügend, so 

hat diese die Außen- und Betriebsprüfungsstelle Zoll (ABZ) zu befassen. 

Anhang I - Kriterien für die Einstufung der eingeführten Erzeugnisse  

(ausgehend von einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 GHT oder einer gleichwertigen Basis). 

 Weichweizen und   Sonstige  Sonstiges 

Erzeugnis Dinkel (1) ausgenom- Hartweizen Hartmais Maissorten Getreide 
 men Mengkorn     

KN-Code 1001 99 1001 19 1005 9000 1005 9000 1002, 1003, 
1007 9000 

Qualität (2)  obere mittlere untere obere mittlere untere    

1. Mindestprotein-

gehalt (in v. H.) 

14,0 11,5 - - - - - -  

2. Mindesthekto-
litergewicht  
(in kg/hl) 

77,0 74,0 - 76,0 76,0 - 76,0 - - 

3. Höchstanteil des 
Schwarzbesatzes 
(in v. H.) 

1,5 1,5 - 1,5 1,5 - - - - 

4. Mindestanteil an 
glasigen Körnern 
(in v. H.) 

- - - 75,0 62,0 - 95,0 - - 

5. Flotationsindex 
höchstens 

- - - - - - 25,0 - - 

(1) Diese Kriterien gelten für geschälten Dinkel; 

(2) Die Analysemethoden der Verordnung (EG) Nr. 1272/2009 finden Anwendung. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1272:20110701:DE:PDF
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Toleranzen 

Vorgesehene Toleranz Hartweizen und Weichweizen Mais mit glasigem Aussehen 

Proteingehalt -0,7 - 

Mindesthektolitergewicht -0,5 -0,5 

Höchstanteil des 

Schwarzbesatzes  

+0,5 - 

Anteil an glasigen Körnern  -2,0 -3,0 

Flotationsindex - +1,0 
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Anhang IVa Teil 1 – Konformitätsbescheinigung für Weichweizen aus US 

"C666 Bescheinigung von Federal Grain Inspection Service (FGIS) 
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Anhang IVa Teil 2 – Konformitätsbescheinigung für Hartweizen aus US 

"C666 Bescheinigung von Federal Grain Inspection Service (FGIS); 
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Anhang IVb - Konformitätsbescheinigung für Weich- und Hartweizen aus CA 

"UCGC Konformitätsbescheinigung von der Canadian Grain Commission (CGC)" 
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Anhang IV - Konformitätsbescheinigung für Hartmais aus AR 

"USCA Konformitätsbescheinigung vom Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (Senasa)" 
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7.1.2. VO 402/2008 Einfuhr von Roggen aus der Türkei  

Verordnung (EG) Nr. 402/2008 der Kommission vom 6. Mai 2008 über die Einzelheiten der 

Einfuhr von Roggen aus der Türkei 

(1) Bei der Einfuhr von Roggen des KN-Codes 1002 mit Ursprung in der Türkei in die 

Gemeinschaft, der unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert wird, ist der 

festgesetzte Zollsatz anwendbar, der um den Betrag der von der Türkei bei der Ausfuhr in 

die Gemeinschaft erhobenen Sonderabgabe verringert wird. 

(2) bei der Einfuhr des Roggens ist Folgendes vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501); 

b) eine Warenverkehrsbescheinigung mit der Angabe des Dokumentenartencodes in 

Feld 44 der Anmeldung  

"N018 Warenverkehrsbescheinigung A.TR", 

wobei in der Rubrik „Bemerkungen“ der Vermerk  

"Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 2008/97 in Höhe von … 

entrichtet" 

eingetragen sein muss.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:120:0003:0005:DE:PDF
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7.1.3. entfällt 

7.1.4. entfällt 
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7.1.5. VO 1375/2007 - Nebenerzeugnisse der Maisstärkeverarbeitung aus 

den USA  

Verordnung (EG) Nr. 1375/2007 der Kommission vom 23. November 2007 über die Einfuhr 

von Nebenerzeugnissen der Maisstärkeverarbeitung aus den Vereinigten Staaten von 

Amerika 

(1) Bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von Nebenerzeugnissen der 

Maisstärkeverarbeitung des KN-Codes 2309 9020 aus den USA ist  

a) eine Einfuhrlizenz mit der Angabe des Dokumentenartencodes in Feld 44 der 

Anmeldung  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

vorzulegen (siehe RL MO-8501) und 

b) sofern nicht eine Bescheinigung  

"C666 Bescheinigung von Federal Grain Inspection Service (FGIS)" (Anhang I) oder  

"C668 Bescheinigung von USA wet milling Industry" (Anhang II)  

vorgelegt wird –  

c) ein Analysenergebnis einer Untersuchungsanstalt (z.B. Technische 

Untersuchungsanstalt der Bundesfinanzverwaltung (TUA)), vorzulegen, das in Feld 44 

der Anmeldung angegeben wird mit dem Dokumentenartencode  

"C667 Laborkontrolle". 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_307/l_30720071124de00050013.pdf
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Anhang I – C666 Bescheinigung des US Department of Agriculture Federal Grain 

Inspection Sevice (FGIS) 
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Rückseite 
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Anhang II – C668 Bescheinigung der Wet milling Industry 
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7.1.6. VO 1067/2008 - Einfuhr von Weichweizen anderer als hoher Qualität 

Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 der Kommission vom 30. Oktober 2008 über die Eröffnung 

und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für die Einfuhr von Weichweizen anderer 

als hoher Qualität mit Ursprung in Drittländern und zur Abweichung von der Verordnung 

(EG) Nr. 1308/2013 des Rates 

Anlässlich der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von Weichweizen des KN-Codes 

1001 9900 20 und 1001 9900 30 im Rahmen der Kontingente 09.4123 (Vereinigte Staaten), 

09.4124 (Kanada) und 09.4125 (Sonstige Drittländer) ist vom Einführer Folgendes 

vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: „Verordnung (EG) Nr. 1067/2008“ 

 Feld 24: - „Zollsatz 12 EUR/1.000 kg — Verordnung (EG) Nr.1067/2008" 

 und wenn das Ende der Gültigkeit mit 30.6. des betreffenden Jahres endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) ein nichtpräferentielles Ursprungszeugnis nach Artikel 47 bis 54 ZK-DVO mit dem 

Dokumentenartencode  

"U003 Ursprungszeugnis gemäß Artikel 47 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93". 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:290:0003:0007:DE:PDF
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7.1.7. VO 969/2006 - Einfuhr von Mais aus Drittländern 

Verordnung (EG) Nr. 969/2006 der Kommission vom 29. Juni 2006 über die Eröffnung und 

Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für die Einfuhr von Mais aus Drittländern  

Anlässlich der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von Mais der KN-Codes 1005 1090 

und 1005 9000 im Rahmen des Kontingents 09.4131 ist vom Einführer Folgendes 

vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: „Verordnung (EG) Nr. 969/2006“ 

 Feld 24: - „Zollsatz null — Verordnung (EG) Nr.969/2006" 

 und wenn das Ende der Gültigkeit mit 30.6. des betreffenden Jahres endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) ein nichtpräferentielles Ursprungszeugnis nach Artikel 47 bis 54 ZK-DVO mit dem 

Dokumentenartencode  

"U003 Ursprungszeugnis gemäß Artikel 47 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93". 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0969:20080101:DE:PDF
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7.2. MO02 Schweinefleisch 

7.2.1. VO 442/2009 - Kontingente für Schweinefleisch  

Verordnung (EG) Nr. 442/2009 der Kommission vom 27. Mai 2009 zur Eröffnung und 

Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente im Schweinefleischsektor 

Anlässlich der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von Erzeugnissen des 

Schweinefleischsektors mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada im 

Rahmen der Kontingente 09.4170 und 09.4204 ist vom Einführer Folgendes vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: „Verordnung (EG) Nr. 812/2007“ 

 Feld 24: - „Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 
442/2009“ 

 und wenn das Ende der Gültigkeit mit 30.6. des betreffenden Jahres endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) ein nichtpräferentielles Ursprungszeugnis mit dem Dokumentenartencode  

"U004 Ursprungsnachweis nach Artikel 55 bis 65 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93" 

(siehe Artikel 55 bis 65 ZK-DVO). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:129:0013:0020:DE:PDF
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 Ausstellende Stellen: 

 KANADA: 

9071-3975 Québec Inc. (Les Aliments Lucyporc) 

212, chemin du Canton S 

Yamachiche, Québec 

G0X 3L0 

CANADA 

Zulassungsnummer des Unternehmens: 468 

 Namen und Anschriften der kanadischen Regierungsstellen, die beauftragt 

sind, die Anträge auf nachträgliche Überprüfung der Ursprungszeugnisse 

entgegenzunehmen: 

 Mr Gordon Pugh 

Counsellor (Agriculture)/Conseiller (Agriculture) 

Mission of Canada to the European Union/Mission du Canada auprès de l'Union 

européenne 

Avenue de Tervuren 2 

1040 Brussels 

BELGIUM 

Tel. +32 27410772 

E-Mail: gordon.pugh@international.gc.ca 

 Vertretung: 

Dr. Michel Landry 

Counsellor, Veterinary Affairs/Conseiller, Affaires veterinaries 

Mission of Canada to the European Union/Mission du Canada auprès de l'Union 

européenne 

Avenue de Tervuren 2 

1040 Brussels 

BELGIUM 

Tel. +32 27410736 

E-Mail: michel.f.landry@international.gc.ca 

mailto:gordon.pugh@international.gc.ca
mailto:michel.f.landry@international.gc.ca
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7.4. MO04 Obst und Gemüse  

7.4.1. VO 543/2011 - Zusätzlicher Einfuhrzoll  

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 des Rates für die Sektoren 

Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 

1.1. Festsetzung des Satzes durch die Kommission 

(1) Zur Vermeidung oder Behebung von Nachteilen, die sich aus der Einfuhr der im 

Warenkreis genannten Erzeugnisse für den Markt in der Gemeinschaft ergeben können, kann 

für die Einfuhr eines oder mehrerer dieser Erzeugnisse zu dem im Gemeinsamen Zolltarif 

vorgesehenen Zollsatz ein zusätzlicher Einfuhrzoll erhoben werden.  

(2) Der anzuwendende Zollsatz wird von der Kommission mit Verordnung festgesetzt; ob ein 

zusätzlicher Einfuhrzoll zu erheben ist und gegebenenfalls in welcher Höhe ist im TARIC er-

sichtlich. 

1.2. Anwendungsbereich des Zusatzzolles 

(1) Der Zusatzzoll wird auf die im Anwendungszeitraum dieses Zolls in den zollrechtlich freien 

Verkehr abgefertigten Mengen angewendet, wenn die Erzeugnisse tariflich und 

abgabenmäßig nach Abschnitt 7.4.2. zu behandeln sind und die höchsten spezifischen Zölle 

für die Einfuhren aus dem betreffenden Ursprungsland anwendbar sind, d.h. der 

Eintrittspreis um mehr als 8% unterschritten wird. 

(2) Die spezielle Vorgangsweise bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr ist in der 

Arbeitsrichtlinie ZT-2810 ersichtlich. 

1.3. Ausnahmen von der Erhebung des Zusatzzolles 

(1) Von der Erhebung eines Zusatzzolles ausgenommen sind: 

a) Erzeugnisse, die im Rahmen von Zollkontingenten gemäß Anhang 7 (WTO-

Kontingente) der Kombinierten Nomenklatur eingeführt werden (09.0001 bis 09.0091 

und 09.2903 bis 09.2905), 

b) Erzeugnisse, die sich auf dem Transportweg in die Gemeinschaft befinden. 

(2) Erzeugnisse befinden sich auf dem Transportweg in die Gemeinschaft, wenn sie 

 das Ursprungsland verlassen haben 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:DE:PDF
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und 

 mit einem Transportdokument befördert werden, das am Verladeort des Ursprungslandes 

bis zum Entladeort in der Gemeinschaft gültig ist und vor der Erhebung des genannten 

Zusatzzolles ausgestellt worden ist. 

(3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 sind der Zollbehörde nachzuweisen. Als Nachweis 

können folgende Dokumente anerkannt werden: 

 Im Falle des Seetransports ein Konnossement, aus dem hervorgeht, dass die Verladung 

vor diesem Zeitpunkt erfolgt ist; 

 im Falle des Eisenbahntransports der Eisenbahnfrachtbrief, der von den Eisenbahnstellen 

des Ursprungslandes vor diesem Zeitpunkt angenommen wurde; 

 im Falle des Transport mit Kraftfahrzeugen der Beförderungsvertrag im Internationalen 

Straßengüterverkehr (CMR) oder jedes andere im Ursprungsland vor diesem Datum 

ausgestellte Versanddokument, sofern die Bedingungen der bilateralen oder multilaterale 

Übereinkünfte im Rahmen des gemeinschaftlichen bzw. gemeinsamen Versandverfahrens 

eingehalten sind; 

 im Falle des Lufttransports der Luftfrachtbrief, aus dem hervorgeht, dass die 

Fluggesellschaft die Erzeugnisse vor diesem Datum angenommen hat. 
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7.4.2. VO 543/2011 - Sonderregelungen für die im Anhang I angeführten 

Erzeugnisse  

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 des Rates für die Sektoren 

Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse. 

1.1. Anwendungsbereich 

Diese Sonderregelungen gelten nur für die Zeiträume, die im Anhang I Spalte 3 angegeben 

sind; für Tomaten, Gurken und Zucchini (Courgettes) gelten die Sonderregelungen für das 

ganze Jahr. 

1.2. Anmeldung 

Mit einer Anmeldung darf nur eine „Partie“ der Waren zum freien Verkehr gestellt werden, 

dh. jede Anmeldung darf nur Waren gleichen Ursprungs und eines einzigen KN-Codes 

umfassen. 

1.3. Bemessungsgrundlage für die im Anhang I Teil A genannten Erzeugnisse 

Für die im Anhang I Teil A angeführten Erzeugnisse entspricht der Einfuhrpreis einer 

Lieferung ihrem Zollwert. Der Zollwert wird gemäß folgender allgemeiner Vorgaben 

berechnet: 

 Zollkodex (ZK), Kapitel 3, „Zollwert der Waren“ und 

 Zollkodex-Durchführungs-Verordnung (ZK-DVO), Titel V „Zollwert“ 

Für die Bestimmung des Zollwerts stehen folgend drei Varianten zur Verfügung: 

a) Zollwert gemäß Artikel 29 ZK (= Transaktionswert) 

oder 

b) Zollwert gemäß Artikel 30 Abs. 2 Buchstabe c ZK (= Deduktive Methode) 

oder 

c) von der Kommission festgesetzter pauschaler Einfuhrwert (nur bei Einfuhren auf 

Konsignationsbasis = Kommissionsgeschäft). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:DE:PDF
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Wurde bei einem Erzeugnis nur für ein bestimmtes Ursprungsland kein pauschaler 

Einfuhrwert festgesetzt, so ist der Durchschnitt der geltenden pauschalen Einfuhrwerte 

heranzuziehen. 

Die festgesetzten pauschalen Einfuhrwerte bleiben gültig, solange sie nicht geändert werden. 

Sie sind nicht mehr gültig, wenn von der Kommission an sieben aufeinander folgenden 

Tagen kein pauschaler Einfuhrwert mitgeteilt wird. 

Abweichend von den oben angeführten Regelungen ist ab dem ersten Tag der 

Anwendungszeiträume kein pauschaler Einfuhrwert anwendbar, wenn er nicht berechnet 

werden konnte. 

1.3.1. Zollwert gemäß Artikel 29 ZK (Transaktionswert) 

Übersteigt dieser Transaktionswert den pauschalen Einfuhrwert um mehr als 8 v.H., so ist 

eine Sicherheit gemäß Artikel 248 Absatz 1 ZK-DVO in der Höhe der Differenz zwischen dem 

Zoll, der sich unter Zugrundelegung des Wertes nach Punkt 1.3. Buchstabe a, und dem Zoll, 

der sich unter Zugrundelegung des pauschalen Einfuhrwertes nach Punkt 1.3. Buchstabe c 

ergibt, zu entrichten. 

Diese Bestimmungen über die Erhebung einer Sicherheit gelten nicht, wenn der pauschale 

Einfuhrwert über dem Einfuhrpreis gemäß Anhang 2 des Gemeinsamen Zolltarifs liegt und 

der Anmelder, anstatt die Sicherheit zu leisten, die unmittelbare buchmäßige Erfassung des 

Abgabenbetrags, dem die Erzeugnisse letztlich unterliegen können, beantragt. 

Ein derartiger Antrag gilt allein mit Übermittlung der Zollanmeldung als gestellt. 

1.3.2. Zollwert gemäß Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe c) ZK (Deduktive Methode) 

Bei Zugrundelegung des Zollwertes hat der Importeur eine Sicherheit gemäß Artikel 248 Abs. 

1 ZK-DVO in Höhe des Einfuhrzolls, der bei Einstufung der Erzeugnisse auf der Grundlage 

des geltenden pauschalen Einfuhrwertes fällig wäre. 

1.3.3. Pauschaler Einfuhrwert 

Erfolgt die Einfuhr der Erzeugnisse des Anhangs I auf Konsignationsbasis 

(=Kommissionsgeschäft), so wird der Zollwert unmittelbar anhand des geltenden pauschalen 

Einfuhrwertes ermittelt und der Zoll demnach festzusetzen. 

Eine Sicherheitsleistung entfällt. 

Die folgenden Punkte 1.5. und 1.6. sind nicht zu beachten. 
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1.4. Bemessungsgrundlage für die im Anhang I Teil B genannten Erzeugnisse 

Für die im Anhang I Teil B genannten Erzeugnisse, gelten die allgemeinen zollrechtlichen 

Vorschriften zur Bestimmung des Zollwerts nach dem ZK bzw. der ZK-DVO. 

Bei begründetem Zweifel, ob dieser angemeldete Zollwert dem tatsächlichen Einfuhrpreis 

entspricht, ist eine Sicherheit gemäß Artikel 248 Absatz 1 ZK-DVO in der Höhe des Betrages 

zu entrichten, der sich bei Anwendung des höchstmöglichen Zolles ergibt. 

1.5. Nachweis über den Verkauf 

Erfolgt die Abfertigung von im Anhang I unter Teil A und Teil B genannten Erzeugnissen 

unter Zugrundelegung des Zollwertes nach Punkt 1.3.1. oder 1.3.2. bzw. 1.4. und wurde 

eine Sicherheit geleistet, hat der Anmelder oder Empfänger innerhalb einer Frist von 1 Monat 

ab Verkauf, jedoch höchstens 4 Monate ab Annahme der Anmeldung zum freien Verkehr 

(diese Frist kann auf begründeten Antrag um höchstens 3 Monate verlängert werden) 

nachzuweisen, dass die Partie zu Bedingungen abgesetzt wurde, die der Realität des 

Zollwertes nach Punkt 1.3.1. oder 1.3.2. bzw. 1.4. entsprechen. Erfolgt der Nachweis nicht 

innerhalb dieser Frist oder entsprechen die Verkaufspreise nicht der Realität, so verfällt die 

Sicherheit und ist als Einfuhrzoll einzubehalten. 

Um nachzuweisen, dass die Partie unter den Bedingungen von Unterabsatz 1 abgesetzt 

wurde, stellt der Einführer zusätzlich zur Rechnung alle Unterlagen zur Verfügung, die zur 

Durchführung der jeweiligen Zollkontrollen im Zusammenhang mit dem Verkauf und Absatz 

jedes Erzeugnisses der betreffenden Partie erforderlich sind. Dies umfasst Unterlagen 

betreffend Transport, Versicherung, Bereitstellung und Lagerung der Partie. 

Müssen die Erzeugnissorte oder der Handelstyp des Obstes oder Gemüses aufgrund der in 

Artikel 3 genannten Vermarktungsnormen auf der Verpackung angegeben werden, so muss 

die Erzeugnissorte oder der Handelstyp des Obstes oder Gemüses, das Teil der Partie ist, in 

den Transportunterlagen, den Rechnungen und dem Lieferberechtigungsschein angegeben 

werden. 

1.6. Nachprüfung 

(1) Bestehen Zweifel, dass die Verkaufspreise der Realität des Zollwertes nach Punkt 1.3.1. 

oder 1.3.2. bzw. 1.4. entsprechen, ist eine Nachprüfung durch die Außen- und 

Betriebsprüfung Zoll zu veranlassen. 

(2) Wenn bei einer Außen- und Betriebsprüfung festgestellt wird, dass der tatsächlich 

bezahlte Preis laut Buchhaltung niedriger ist als der bei der Abfertigung zum zollrechtlich 
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freien Verkehr erklärte Zollwert, so erfolgt eine Nachforderung der Abgaben nicht nach dem 

pauschalen Einfuhrwert, sondern nach dem tatsächlich bezahlten Preis, da ein späteres 

Abrücken von der bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr getroffenen Wahl nicht 

möglich ist. 

Anhang I Teil A 

 KN-Code Warenbezeichnung Anwendungszeitraum 

0702 0000 Tomaten 1. Jänner bis 31. Dezember 

 ex 0707 0005 Gurken, andere als zur Verarbeitung  1. Jänner bis 31. Dezember 

 ex 0709 9100  Artischocken 1. November bis 30. Juni 

0709 9310 Zucchini (Courgettes) 1. Jänner bis 31. Dezember 

 ex 0805 1020 Süßorangen, frisch 1. Dezember bis 31. Mai 

 ex 0805 2010 Clementinen 1.November bis Ende 

Februar 

 ex 0805 2030 

 ex 0805 2050 

 ex 0805 2070 

 ex 0805 2090 

Satsumas 

Mandarinen, Wilkings  

Tangerinen  

andere und ähnliche Kreuzungen von 

Zitrusfrüchten 

1. November bis Ende 

Februar 

 ex 0805 5010 Zitronen 1. Juni bis 31. Mai 

ex 0806 1010 Tafeltrauben 21. Juli bis 20. November 

 ex 0808 1080 Äpfel  1. Juli bis 30. Juni 

 ex 0808 3090 Birnen 1. Juli bis 30. April  

 ex 0809 1000 Aprikosen/Marillen 1. Juni bis 31. Juli 

 ex 0809 2900 Kirschen, andere als Sauerkirschen 21. Mai bis 10. August 

 ex 0809 3010 

 ex 0809 3090  

Brugnolen und Nektarinen 

Pfirsiche 

11. Juni bis 30. September 

 ex 0809 4005 Pflaumen 11. Juni bis 30. September 
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Anhang I Teil B 

 KN-Code Warenbezeichnung Anwendungszeitraum 

 ex 0707 0005 Gurken, zur Verarbeitung bestimmt 1. Mai bis 31. Oktober 

 ex 0809 2100 Sauerkirschen/Weichseln 21. Mai bis 10. August 
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7.4.3. VO 341/2007 - Knoblauch mit Ursprung in LB, IR, AE, VN, MY, TW 

Verordnung (EG) Nr. 341/2007 zur Eröffnung und Verwaltung von Zollkontingenten sowie 

zur Einführung einer Einfuhrlizenz- und Ursprungsbescheinigungsregelung für aus 

Drittländern eingeführten Knoblauch und bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeugnisse 

(1) Knoblauch des KN-Codes 0703 2000 mit Ursprung in Libanon (LB), Iran (IR), Vereinigte 

Arabische Emirate (AE), Vietnam (VN), Malaysia (MY) oder in Taiwan (TW) darf zum 

zollrechtlich freien Verkehr nur abgefertigt werden, wenn 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit dem Dokumentenartencode  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" bzw.  

"Y001 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501); 

b) ein Ursprungszeugnis der zuständigen Landesbehörden nach den Artikeln 55 bis 65 

ZK-DVO mit dem Dokumentenartencode  

"U004 Ursprungsnachweis nach Artikel 55 bis 65 der Verordnung (EWG) Nr. 

2454/93" (Artikel 55 bis 65 ZK-DVO) vorliegt (Muster siehe Anhang) und 

c) die Ware aus diesen Ländern unmittelbar in die Gemeinschaft transportiert wurde. 

(2) Als unmittelbar aus diesen Ländern in die Gemeinschaft transportiert gelten Erzeugnisse, 

a) deren Transport durch kein anderes Drittland führt, oder 

b) deren Transport mit oder ohne Umladung bzw. Zwischenlagerung, durch andere 

Drittländer als das Ursprungsdrittland führt, sofern die Durchquerung dieser Länder 

geografisch oder ausschließlich durch Transporterfordernisse begründet ist und die 

betreffenden Erzeugnisse 

 ständig unter Kontrolle der Zollbehörden des Transit- bzw. 

Zwischenlagerungslandes standen, 

 dort nicht in den Handel oder zum Verbrauch gebracht wurden und 

 dort keinen anderen Maßnahmen als gegebenenfalls der Ent- und 

Wiederverladung oder Maßnahmen zu ihrer Frischhaltung unterzogen wurden. 

(3) Die Erfüllung der Bedingungen nach Abs. 2 Buchstabe b) wird den Zollbehörden durch 

folgende Unterlagen nachgewiesen: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0341:20081115:DE:PDF
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a) entweder durch einen im Ursprungsland ausgestellten einzigen Frachtbrief, mit dem 

das Transitland durchquert wurde  

oder 

b) durch eine Bescheinigung der Zollstelle des Transitlandes mit  

 genauer Beschreibung der Waren und  

 Zeitpunkt ihrer Ent- und Wiederverladung bzw. Verschiffung oder Anlandung 

unter Angabe der betreffenden Schiffe und  

 Bescheinigung der Bedingungen, unter denen ihr Aufenthalt erfolgte; 

oder 

c) behelfsweise durch Vorlage geeigneter anderer Belege. 

(4) Von der Anwendung dieser Einfuhrbeschränkung sind Erzeugnisse ausgenommen,  

 die das Ursprungsland verlassen haben, bevor diese Beschränkung in Anwendung 

gebracht wurde und 

 mit einem Transportdokument befördert werden, das vom Verladeort im Ursprungsland 

bis zum Entladeort in der Gemeinschaft gültig ist und ausgestellt wurde, bevor diese 

Beschränkung in Anwendung gebracht wurde. 

(5) Die Einhaltung der Bedingungen des Abs. 1 sind der Zollbehörde in gleicher Weise wie 

unter Abschnitt 7.4.1. Pkt. 1.3. Abs. 3 angeführt nachzuweisen. 

"U004 Ursprungsnachweis nach Artikel 55 bis 65 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93"  
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7.5. MO05 Wein und Alkohol 

7.5.1. VO 555/2008 - Einfuhrpreisregelung für Traubensaft und 

Traubenmost 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Rates über eine gemeinsame Organisation der 

Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 

(Verordnung über die einheitliche GMO) (Artikel 181 und 191) 

Verordnung (EG) Nr. 555/2008 der Kommission vom 27. Juni 2008 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates über die 

gemeinsame Marktorganisation für Wein hinsichtlich der Stützungsprogramme, des Handels 

mit Drittländern, des Produktionspotenzials und der Kontrollen im Weinsektor (Artikel 38 und 

39) 

(1) „Partie“ ist die Menge eines Erzeugnisses, die von ein und demselben Absender an ein 

und denselben Empfänger versandt wird und deren Gestellung im Rahmen ein und derselben 

Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr erfolgt. Jede 

Zollanmeldung muss sich auf Waren je eines Ursprungs und eines KN-Codes beziehen. 

(2) Bei Traubensäften und -mosten der KN-Codes 2009 6110, 2009 6919 und 2204 3092, 

2204 3094, 2204 3096 und 2204 3098, bei denen die Anwendung der Zölle des 

Gemeinsamen Zolltarifs vom Einfuhrpreis des Erzeugnisses abhängt, wird die Richtigkeit 

dieses Preises entweder  

 durch eine für jede einzelne Partie vorgenommene Kontrolle oder  

 anhand eines pauschalen Einfuhrwertes überprüft, der von der Kommission auf der 

Grundlage der Preisnotierungen der betreffenden Erzeugnisse in den Ursprungsländern 

berechnet wird. 

Liegt der angegebene Einfuhrpreis der betreffenden Partie über dem pauschalen 

Einfuhrwert, der — sofern er zugrunde gelegt wird — um eine von der Kommission 

festgesetzte Marge erhöht wird, die den Pauschalwert um höchstens 10% übersteigen darf, 

so muss eine Sicherheit in Höhe des Einfuhrzolls geleistet werden, der auf der Grundlage des 

pauschalen Einfuhrwerts festgesetzt wird. 

Ist der Einfuhrpreis der betreffenden Partie nicht angegeben, so wird der anzuwendende 

Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs nach dem pauschalen Einfuhrwert oder durch 

Anwendung der maßgeblichen Zollvorschriften bestimmt. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:170:0001:0080:DE:PDF
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7.5.2. VO 2336/2003 - Lizenzregelung Alkohol 

Verordnung (EG) Nr. 2336/2003 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur 

Verordnung (EG) Nr. 670/2003 des Rates mit besonderen Maßnahmen für den Markt für 

Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs. 

Für die Einfuhr von Erzeugnissen dieser Handelsregelung ist eine Einfuhrlizenz 

(Dokumentenartencode L001) erforderlich. Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass in 

Feld 20 der Einfuhrlizenz der cif-Einfuhrpreis einzutragen ist. Der Eintrag in diesem Feld ist 

jedoch nicht Pflicht und ist auch mit dem in der Anmeldung angegebenen Zollwert nicht 

abzugleichen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2003/l_346/l_34620031231de00190025.pdf
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7.6. MO06 Milch und Milcherzeugnisse 

7.6.1. VO 2535/2001 - Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse 

Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur 

Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse 

und zur Eröffnung der betreffenden Zollkontingente 

(1) Bei Einfuhren von Milcherzeugnissen im Rahmen dieser Verordnung sind drei 

verschiedene Kontingente/Begünstigungen vorgesehen: 

A) Einfuhren im Rahmen von Gemeinschaftskontingenten 

Bei Einfuhren von Milcherzeugnissen im Rahmen von Gemeinschaftszollkontingenten, bei 

denen lt. TARIC die Zulassung von der Vorlage einer Einfuhrlizenz gemäß Verordnung (EG) 

Nr. 2535/01 abhängig ist, muss  

eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - eine der in der Verordnung angeführten Kontingentnummern, und 

- „Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5“ 

 Feld 24: - Zollsatz ...... - Verordnung (EG) Nr. 2535/2001“ 

 und wenn das Ende der Gültigkeit mit 30.6. bzw. 31.12. des 
betreffenden Jahres endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht 
zur Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

B) Nicht kontingentierte Präferenz-Einfuhren 

Bei Einfuhren von Milcherzeugnissen im Rahmen von nicht kontingentierten präferenziellen 

Einfuhren, bei denen lt. TARIC die Vorlage einer Einfuhrlizenz gemäß Verordnung (EG) Nr. 

2535/01 erforderlich ist, muss eine Einfuhrlizenz vorgelegt werden, welche folgende Angaben 

enthält: 

 Feld 20: „Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20“ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/2001/R/02001R2535-20070901-de.pdf
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C) Einfuhren im Rahmen von Einfuhrlizenzen, für die eine Bescheinigung IMA 1 

ausgestellt wurde 

Bei Einfuhren von Milcherzeugnissen im Rahmen von Zollkontingenten oder 

Präferenzregelungen, bei denen lt. TARIC die Vorlage einer Einfuhrlizenz gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 2535/01 und einer Bescheinigung IMA 1 erforderlich ist, muss Folgendes vorgelegt 

werden: 

a) eine Einfuhrlizenz vorgelegt werden, die in Feld 44 der Anmeldung mit den 

Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und die folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - „Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. ..., 
ausgestellt am ...“ 

b) eine Kopie der in Feld 20 der Einfuhrlizenz angeführten Bescheinigung 

"C013 Bescheinigung IMA 1" 
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C013 Bescheinigung IMA 1 

 

 Ausstellende Stellen, Zeichnungsberechtigte und verwendete Stempel: 

1. AUSTRALIEN: 

a) Australian Quarantine Inspection Service für 

0406 9001 Anderer Käse, zur Verarbeitung bestimmt 

ex 0406 9021 Cheddar 
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b) Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry für 

ex 0406 9021 Cheddar 

2. KANADA: 

a) Canadian Dairy Commission Commission canadienne du lait für 

ex 0406 9021 Cheddar 

3. NEUSEELAND: 

a) Ministry for Primary Industries für 

0405 1011 20 Butter 

0405 1019 20 Butter 

0405 1030 20 Butter 

0406 9001 Anderer Käse, zur Verarbeitung bestimmt 

ex 0406 9021 Cheddar 

D) Einfuhr von Butter des KN-Code 0406 10 mit Ursprung in Neuseeland  

Bei der Einfuhr von Butter des KN-Codes 0405 10 mit Ursprung in Neuseeland sind zusätzlich 

folgende Bestimmungen zu beachten: 

a) eine Einfuhrlizenz vorgelegt werden, die in Feld 44 der Anmeldung mit den 

Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und die folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - eine der Kontingentnummern 09.4589, 09.4195 oder 09.4182 

- den Kontingentzeitraum, für den die Lizenz gültig ist 

 Feld 24: - Zollsatz ...... - Verordnung (EG) Nr. 2535/2001“ 

 und wenn das Ende der Gültigkeit der Lizenz mit dem Ende eines 
Kontingentzeitraumes (31.3., 30.6., 30.9. bzw. 31.12.) endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht 
zur Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

 Entspricht die Zusammensetzung der neuseeländischen Butter nicht den Anforderungen, 

so wird der Zugang zu dem Kontingent für die gesamte unter die betreffende 

Zollanmeldung fallende Partie abgelehnt. Sobald der Mangel festgestellt wird, ist der 

Drittlandszollsatz einzuheben. Zu diesem Zweck ist für die nicht den Anforderungen 
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entsprechende Menge eine Einfuhrlizenz gemäß Verordnung (EG) Nr. 376/2008 

vorzulegen; 

b) eine Bescheinigung IMA 1, die den Anforderungen des Abschnitts 7.6.1.(C) zu 

entsprechen hat, deren laufende Nummer vom Abfertigungsbeamten in Feld 31 der 

Papier-Einfuhrlizenz einzutragen ist. Die auf der Bescheinigung IMA 1 angegebene Menge 

muss der in der Zollanmeldung angegebenen Menge entsprechen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0376:20080613:DE:PDF
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7.7. MO07 Rindfleisch 

7.7.1. VO 382/2008 - Lizenzregelung 

Verordnung (EG) Nr. 382/2008 der Kommission vom 21. April 2008 mit 

Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch 

Bei  

 gemeinsamen Zollkontingenten für mehrere Drittländer und 

 nicht präferenziellen Einfuhren 

ist bei vorgelegten Papierlizenzen neben den Abschreibungserfordernissen nach der Lizenz-

Verordnung (EG) Nr. 376/2008 (Arbeitsrichtlinie MO-8501 Abschnitt 2.5.) bei der 

Abschreibung der Mengen in Spalte 31 der Papier-Einfuhrlizenz das Ursprungsland 

einzutragen (die zollamtliche Bestätigung des Feldes 32 gilt auch für diese Eintragung). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:115:0010:0031:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0376:20080613:DE:PDF
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7.7.2. VO 412/2008 - Kontingent für zur Verarbeitung bestimmtes 

gefrorenes Rindfleisch 

Verordnung (EG) Nr. 412/2008 der Kommission vom 8. Mai 2008 zur Eröffnung und 

Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für zur Verarbeitung bestimmtes gefrorenes 

Rindfleisch 

(1) Für die Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr ist jenes Zollamt zuständig, in dessen 

Bereich der Verarbeitungsbetrieb liegt. 

(2) Im Rahmen dieser Verordnung sind zwei Gruppen von Verarbeitungserzeugnissen 

möglich: 

a) A-Erzeugnisse (Kontingentnummer 09.4057) sind Verarbeitungserzeugnisse der KN-

Codes 1602 10, 1602 5031, 1602 5039 bzw. 1602 5080, die kein anderes Fleisch als 

Rindfleisch mit einem Verhältnis Kollagen/Eiweiß von höchstens 0,45% und mindestens 

20% mageres Rindfleisch (ohne Schlachtnebenerzeugnisse und Fett) enthalten, wobei 

Fleisch und Gelee mindestens 85% des Gesamtnettogewichts ausmachen müssen. 

Als Kollagen-Gehalt gilt der mit dem Faktor 8 multiplizierte Gehalt an Hydroxyprolin. Der 

Gehalt an Hydroxyprolin ist nach dem ISO-Verfahren 3496-1978 zu bestimmen. 

Der Gehalt an magerem Rindfleisch ohne Fett wird mit dem Analyseverfahren gemäß 

dem Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2429/86 der Kommission bestimmt. 

Zu den Schlachtnebenerzeugnissen gehören: der Kopf und Teile davon (einschließlich 

Ohren), Füße, Schwänze, Herz, Euter, Leber, Nieren, Bries (Thymusdrüse), 

Bauchspeicheldrüse, Hirn, Lunge, Schlund, Magenschleimhaut, Milz, Zunge, Hautfett, 

Rückenmark, essbare Häute, Geschlechtsorgane (Uterus, Ovarien und Hoden), 

Schilddrüse und Hypophyse. 

Das Erzeugnis ist einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im 

Fleisch bis ins Innere zu koagulieren, sodass dieses, wenn es an der dicksten Stelle 

durchschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist. 

b) B-Erzeugnisse (Kontingentnummer 09.4058) sind Verarbeitungserzeugnisse aus 

Rindfleisch, andere als 

 die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 1254/1999 

genannten Erzeugnisse bzw. 

 die unter Buchstabe a) genannten Erzeugnisse. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:125:0007:0014:DE:PDF
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Verarbeitungserzeugnisse des KN-Codes 0210 2090, die so getrocknet oder geräuchert 

wurden, dass Farbe und Konsistenz des frischen Fleischs vollkommen verschwunden sind 

und die ein Verhältnis Wasser/Eiweiß von höchstens 3,2 aufweisen, gelten jedoch als B-

Erzeugnisse. 

(3) Um die Einfuhrregelung in Anspruch nehmen zu können muss eine Einfuhrlizenz, die in 

Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird, (siehe RL MO-8501) mit folgenden Angaben vorgelegt werden: 

Feld 8: - das Ursprungsland 

Feld 20: - eine der Kontingentnummern 09.4057 oder 09.4058 und 

- In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die 
Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte 
streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung 
erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008 

Feld 24: Wenn das Ende der Gültigkeit mit 30.6. des betreffenden Jahres endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

(4) Der Einführer hat anlässlich der Einfuhr eine Sicherheit in folgender Höhe zu leisten (in 

EUR/1.000 kg Nettogewicht): 

KN-Code Für die Herstellung  

von A-Erzeugnissen 

Für die Herstellung  

von B-Erzeugnissen 

0202 2030 1.414 420 

0202 3010 2.211 657 

0202 3050 2.211 657 

0202 3090 3.041 903 

0206 2991 3.041 903 

(5) Der Einführer verpflichtet sich schriftlich, der Abfertigungszollstelle den Beginn der 

Verarbeitung rechtzeitig bekannt zu geben. Mit der Verarbeitung darf nur im Einverständnis 

mit der Zollstelle begonnen werden. Weiters verpflichtet er sich, Aufzeichnungen zu führen, 

aus denen ersichtlich ist, dass die Gesamtheit der eingeführten Mengen zu den deklarierten 



MO-8300 GZ BMF-010307/0310-IV/7/2007 idF GZ BMF-010307/0075-IV/7/2015 vom 01. Februar 2016 

 

© Bundesministerium für Finanzen 30 - 73 

Erzeugnissen innerhalb der Frist von drei Monaten ab dem Tag der Annahme der Anmeldung 

verarbeitet wird. 

(6) Das abgefertigte Rindfleisch ist gegen Vertausch bis zum Beginn der Verarbeitung zu 

sichern. 

(7) Die Verarbeitung des eingeführten Rindfleisches ist von den Zollbehörden, bzw. 

Zollämtern so zu überwachen, um zu gewährleisten, dass das gesamte Fleisch zur 

Herstellung von Erzeugnissen der in der betreffenden Einfuhrlizenz angegebenen Gruppe 

verwendet wird. 

(8) Als überwachende Zollstelle ist teils die Abfertigungszollstelle und teils die Außen- und 

Betriebsprüfungsstelle Zoll (ABZ) zuständig, in deren Bereich der Betroffene seinen 

Verarbeitungsbetrieb hat. Die Abfertigungszollstelle übersendet der überwachenden ABZ eine 

Durchschrift der Anmeldung. 

(9) Von dem in der Lizenz angegebenen Betrieb ist der Beginn der Verarbeitung der 

Abfertigungszollstelle zu melden. Diese hat physische Kontrollen von Menge und Qualität zu 

Beginn, während und nach Abschluss des Verarbeitungsvorganges vorzunehmen. Zur 

Überprüfung der Qualität des Enderzeugnisses und seiner Übereinstimmung mit der 

entsprechenden Rezeptur sind repräsentative Proben zu entnehmen, die von der Technische 

Untersuchungsanstalt der Bundesfinanzverwaltung (TUA) zu untersuchen und hinsichtlich der 

Übereinstimmung mit der Rezeptur zu beurteilen sind (die Rezeptur ist daher mit dem Muster 

der TUA zu übermitteln). Die Kosten hierfür sind vom betreffenden Verarbeiter zu tragen. 

Allfällige Tropfsaftverluste und Abfallstücke können berücksichtigt werden. 

(10) Der Verarbeiter ist verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen, aus denen ersichtlich ist, 

dass die Gesamtheit der eingeführten Mengen zu den deklarierten Erzeugnissen innerhalb 

der Frist von drei Monaten ab dem Tag der Annahme der Anmeldung verarbeitet worden ist. 

Diese Aufzeichnungen sind vom Verarbeiter dem Abfertigungszollamt innerhalb von sieben 

Monaten nach dem Tag der Anmeldung zu übermitteln. Das Abfertigungszollamt übersendet 

der ABZ die Unterlagen zur Überprüfung. Sollte eine Übermittlung vom Verarbeiter mit 

großem Aufwand verbunden sein, ist dies von dem Abfertigungszollamt der ABZ zwecks 

Prüfung im Betrieb zu melden. Die ABZ hat das Ergebnis der Prüfung dem 

Abfertigungszollamt mitzuteilen, das sodann entsprechend dem Ergebnis die Freigabe oder 

die Einbehaltung der Sicherheit vornimmt. 

(11) Die in Abs. 4 genannte Sicherheit wird anteilsmäßig zu der Menge freigegeben, für die 

innerhalb von sieben Monaten nach der Einfuhrabfertigung zur Zufriedenheit nachgewiesen 
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wird, dass sie in den auf den Tag der Annahme der Anmeldung zum freien Verkehr 

folgenden drei Monaten ganz oder teilweise in dem in der Einfuhrlizenz angegebenen Betrieb 

verarbeitet worden ist. Andernfalls ist wie folgt vorzugehen: 

a) Erfolgt die Verarbeitung nach Ablauf der Frist von drei Monaten, so wird die 

Sicherheit abzüglich 

 15% und abzüglich 

 jeweils 2% des Restbetrages für jeden Tag, um den diese Frist überschritten 

wird, freigegeben; 

b) Wurde der Nachweis der Verarbeitung innerhalb der vorgenannten Frist von 

sieben Monaten erstellt und innerhalb der auf diese sieben Monate folgenden 18 

Monaten vorgelegt, so wird der einbehaltene Betrag abzüglich 15% des Betrages 

der Sicherheit zurückgezahlt. 

Der Betrag der nicht freigegebenen Sicherheit verfällt und wird als Zoll einbehalten. 
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7.7.3. VO 748/2008 Einfuhrzollkontingent für Rindersaumfleisch  

Verordnung (EG) Nr. 748/2008 der Kommission vom 30. Juli 2008 zur Eröffnung und 

Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für gefrorenes Rindersaumfleisch des KN-Codes 

0206 2991  

Bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von Erzeugnissen im Rahmen der 

Kontingente 09.4460 (Ursprung und Herkunft Argentinien) und 09.4020 (Ursprung und 

Herkunft andere Drittländer) ist vom Einführer Folgendes vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) mit der Angabe in Feld 20: 

"Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 748/2008))" 

b) eine Echtheitsbescheinigung mit dem Dokumentenartencode  

"A005 Echtheitsbescheinigung Rindfleisch-Saumfleisch." 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:202:0028:0036:DE:PDF
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A005 Echtheitsbescheinigung 

 

Ausstellende Stellen: 

Argentinien: 

Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 
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7.7.4. entfällt 

7.7.5. VO 810/2008 - Kontingente für hochwertiges Rind- und gefrorenes 

Büffelfleisch  

Verordnung (EG) Nr. 810/2008 der Kommission vom 11. August 2008 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Zollkontingenten für hochwertiges frisches, gekühltes oder gefrorenes 

Rindfleisch und gefrorenes Büffelfleisch 

(1) Bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von Erzeugnissen der KN-Codes 

0201, 0202, 0206 1095 und 0206 2991 mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika 

und Kanada im Rahmen des Kontingents 09.4002 ist vom Einführer Folgendes vorzulegen:  

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - eine der Kontingentnummern 09.4001 oder 09.4002 und 

- "Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 810/2008" 

 Feld 24: - „Zollsatz ..... - Verordnung (EG) Nr. 810/2008“, 

- „Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 
genannte Menge“ 

und wenn das Ende der Gültigkeit mit 31.12. des betreffenden Jahres 
endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht 
zur Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) eine Echtheitsbescheinigung mit dem Dokumentenartencode  

"A017 Echtheitsbescheinigung gemäß Verordnung (EG) Nr. 810/2008 (ABl. L 219)". 

(2) Das Fleisch muss folgender Begriffsbestimmung entsprechen: 

„Tierkörper oder alle Teilstücke von Rindern von weniger als 30 Monaten, die mindestens 

100 Tage lang ein ausgewogenes, mindestens 70% Körner enthaltendes Futter mit hohem 

Kaloriengehalt von insgesamt mindestens 20 Pfund täglich erhalten haben. Fleisch mit der 

Bezeichnung ‚choice‘ oder ‚prime‘ nach den Normen des ‚United States Department of 

Agriculture‘ (USDA) fällt automatisch unter die oben stehende Begriffsbestimmung. Nach den 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:219:0003:0016:DE:PDF
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Normen der Lebensmittelüberwachungsstelle der Kanadischen Regierung in ‚Canada A‘, 

‚Canada AA‘, ‚Canada AAA‘, ‚Canada Choice‘ und ‚Canada Prime‘, ‚A1‘, ‚A2‘ und ‚A3‘". 

A017 Echtheitsbescheinigung 

 

Ausstellende Stellen: 

 Vereinigten Staaten von Amerika: 

FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT 

OF AGRICULTURE (USDA) 

 Kanada: 

CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY — GOVERNMENT OF CANADA bzw.  

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS — GOUVERNEMENT DU CANADA 
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7.7.6. VO 2388/84 - Wiedereinfuhr von Rindfleischkonserven der KN-

Codes 1602 50 31 und 1602 50 95 

Verordnung (EWG) Nr. 2388/84 der Kommission über besondere 

Durchführungsbestimmungen für die Erstattungen bei der Ausfuhr bestimmter 

Rindfleischkonserven 

(1) Werden den folgenden Bedingungen entsprechende Konserven, die 

 aus Rindfleisch mit Ursprung in der Gemeinschaft hergestellt sind, 

 60% oder mehr Rindfleisch, mit Ausnahme von Schlachtabfällen und Fett, enthalten, 

 in Metalldosen mit einem Rohgewicht von 2.500 Gramm oder weniger verpackt sind und 

 ferner den Namen des Mitgliedstaats, in dem das Erzeugnis hergestellt wurde, erhaben 

und deutlich erkennbar auf jeder Dose in einer der Sprachen dieses Mitgliedstaats 

eingestanzt haben, 

der KN-Codes 1602 5031 und 1602 5095 in das Zollgebiet der Gemeinschaft 

wiedereingeführt und die Abfertigung zum freien Verkehr angemeldet, so sind die Konserven 

nur dann zum freien Verkehr abzufertigen, wenn - unabhängig von der Belastung mit 

Einfuhrabgaben - der Nachweis erbracht wird, dass der durch die Ausfuhr tatsächlich 

gewährte Erstattungsbetrag zurückgezahlt worden ist. 

(2) Der Nachweis wird mittels Auskunftsblatt INF 3 (siehe Artikel 844 f ZK-DVO und 

Arbeitsrichtlinie ZK-1850) des ZA Salzburg/Erstattungen oder, sofern die Zollförmlichkeiten 

für die Ausfuhr in einem anderen Mitgliedstaat erfüllt worden sind, der dort für die 

Gewährung der Ausfuhrerstattung zuständigen Stelle erbracht. 

(3) Für den Fall, dass der rückbezahlte Betrag nicht nachgewiesen werden kann, wird 

angenommen, dass er dem höchsten Erstattungsbetrag entspricht, der zum Zeitpunkt der 

Anmeldung zur Abfertigung zum freien Verkehr auf die betreffenden Erzeugnisse anwendbar 

ist. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1984/R/01984R2388-19930101-de.pdf
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7.7.7. VO 2342/92 – Einfuhr reinrassiger Zuchtrinder 

Verordnung (EWG) Nr. 2342/92 der Kommission vom 7. August 1992 über die Einfuhr von 
reinrassigen Zuchtrindern aus Drittländern und die Gewährung von Erstattungen bei ihrer 
Ausfuhr 

Richtlinie 94/28/EG des Rates vom 23. Juni 1994 über die grundsätzlichen tierzüchterischen 
und genealogischen Bedingungen für die Einfuhr von Tieren, Sperma, Eizellen und 
Embryonen aus Drittländern und zur Änderung der Richtlinie 77/504/EWG über reinrassige 
Zuchtrinder (ABl. L 178 vom 12.7.1994, S. 66) 

Entscheidung 96/510/EG der Kommission vom 18. Juli 1996 mit Abstammungs- und 
Zuchtbescheinigungen für die Einfuhr von Zuchttieren, ihrem Sperma, ihren Eizellen und 
Embryonen (ABl. L 210 vom 20.8.1996, S. 53)  

Verordnung BGBl. II Nr. 184/2004 (§ 24) des Bundesministers für Finanzen zur 
Durchführung des Zollrechts (ZollR-DV 2004) 

Verordnung (EG) Nr. 282/2004 der Kommission vom 18. Februar 2004 zur Festlegung eines 
Dokuments für die Zollanmeldung und Veterinärkontrolle von aus Drittländern in die 
Gemeinschaft eingeführten Tieren 

Richtlinie 2009/157/EG des Rates vom 30. November 2009 über reinrassige Zuchtrinder  

Bei der Einfuhr reinrassiger Zuchtrinder des KN-Codes 0102 21 zum freien Verkehr in die 
Gemeinschaft ist Folgendes zu beachten: 

1. Der Einführer hat bei der Abfertigung Folgendes vorzulegen bzw. für die Zollstelle 

bereitzuhalten: 

a) eine "Abstammungs- und Zuchtbescheinigung" einer in der EU zugelassenen 

Zuchtorganisation, dass das Tier in ein in der Gemeinschaft geführtes Zuchtbuch 

eingeschrieben ist bzw. eingetragen wird. Diese Bescheinigung wird in Feld 44 der 

Anmeldung mit dem Dokumentenartencode "C026 - Nachweis der Eintragung in 

das Zuchtbuch zur Bescheinigung der Rassenreinheit" angegeben (siehe  

Anhang I); 

(Verzeichnis: http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html) 

 Bei Einfuhren direkt nach Österreich muss eine "Bestätigung E1" 

(Dokumentenartencode "C026") der Landwirtschaftskammer, in deren Bereich 

das Tier in das Zuchtbuch eingetragen bzw. einzutragen ist, vorgelegt werden 

(siehe Anhang II) (eine Abschreibung der Bestätigung ist nicht zulässig). 

b) eine formlose Verpflichtungserklärung (Dokumentenartencode "3VHF") über die 

Einhaltung der Haltefrist von 24 Monaten. Die Halteverpflichtung gilt nicht für 

reinrassige Zuchtrinder mit Ursprung in und Herkunft aus Island, Norwegen und der 

Schweiz. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2342:20051101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0028:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D0510:DE:HTML
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BGBl&id=300&hz_nkdo=bgbl&hz_nkdt=II&hz_nkdnr=184/2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:049:0011:0024:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:323:0001:0005:DE:PDF
http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html
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 Bei Einfuhren direkt nach Österreich hat dies mittels 

"Verpflichtungserklärung des Einführers betreffend Einhaltung der Haltefrist für 

reinrassige Zuchttiere" (Dokumentenartencode "3VHF") zu erfolgen (siehe Anhang 

III). 

c) ein "Analyse- und Gesundheitszeugnis gemäß VO Nr. 2342/92 (reinrassige 

Zuchtrinder)" (Dokumentenartencode "N852"), ausgestellt von einem Amtstierarzt 

des Drittstaates. Für Einfuhren aus Andorra, Schweiz, Färöer, Liechtenstein, 

Norwegen und San Marino ist dieses Dokument nicht erforderlich.  

d) ein "Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE) gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 136/2004" (Dokumentenartencode "N853") ausgestellt von 

einem Grenztierarzt der EU (siehe Anhang IV). Für Einfuhren aus Andorra, Schweiz, 

Färöer, Liechtenstein, Norwegen und San Marino ist dieses Dokument nicht 

erforderlich.  

In dem Dokument muss in Feld 35 die Entscheidung "Zulässig für den Binnenmarkt" 

angegeben sein, die in der Anmeldung mit dem Dokumentenartencode "7282 - 

Entscheidung des Grenztierarztes - Ware für den Binnenmarkt (Feld 32 

GVDE-Ware / Feld 35 GVDE-Tiere) zugelassen" zu codieren ist.  

2. (1) Als Nachweis der Einhaltung der Haltefrist nach Pkt. 1.b) ist vom Einführer spätestens 

innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Haltefrist (spätestens 27 Monaten nach dem 

Tag der Annahme der Zollanmeldung) eine Bescheinigung der das Zuchtbuch 

führenden Vereinigung, Organisation oder amtlichen Stelle eines 

Mitgliedstaats vorzulegen. Die Bescheinigung hat auch etwaige verendete oder 

verunglückte Tiere zu umfassen. 

(Verzeichnis: http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html). 

 bei Einfuhren direkt nach Österreich ist eine "Bescheinigung E2" einer 

Zuchtorganisation bzw. dem zuständigen Amtstierarztes vorzulegen (siehe Anhang 

V).  

(2) Wird die geforderte Bescheinigung nicht vorgelegt, so veranlasst das Zollamt die 

Nacherhebung des entsprechenden Zolles für "andere als reinrassige Zuchttiere". 

3. Geht im Rahmen der Zollförmlichkeiten für die Einfuhr von Tieren des KN-Kodes 0102 

2100 aus der Zuchtbescheinigung hervor, dass der Züchter in der Gemeinschaft ansässig 

ist, so muss der Einführer außerdem nachweisen, dass keine Erstattung gewährt bzw. 

dass der gewährte Betrag zurückgezahlt wurde.  

http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html
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Der Nachweis, dass keine Erstattung gewährt bzw. dass der gewährte Betrag 

zurückgezahlt wurde, wird mittels Auskunftsblatt INF 3 (siehe Artikel 844 ff ZK-DVO und 

Arbeitsrichtlinie ZK-1850) des Zollamtes Salzburg, Zahlstelle Ausfuhrerstattungen, oder, 

sofern die Zollförmlichkeiten für die Ausfuhr in einem anderen Mitgliedstaat erfüllt 

worden sind, der dort für die Gewährung der Ausfuhrerstattung zuständigen Stelle 

erbracht. 

Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, so wird davon ausgegangen, dass für die 

betreffenden Tiere eine Ausfuhrerstattung gezahlt wurde, die dem am Tag der 

Wiedereinfuhr der Rinder des KN-Kodes 0102 29 in die Gemeinschaft geltenden höchsten 

Einfuhrzoll entspricht. 
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7.7.7.1. Anhang I – Nachweis der Eintragung in das Herdbuch zur Bescheinigung 

der Rassenreinheit (C026) 
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7.7.7.2. Anhang II - Bestätigung E1 (C026) 
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Rückseite 
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7.7.7.3. Anhang III – Verpflichtungserklärung des Einführers betreffend 

Einhaltung der Haltefrist für reinrassige Zuchttiere (3VHF) 
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Rückseite 

 



MO-8300 GZ BMF-010307/0310-IV/7/2007 idF GZ BMF-010307/0075-IV/7/2015 vom 01. Februar 2016 

 

© Bundesministerium für Finanzen 30 - 88 

7.7.7.4. Anhang IV - Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE 

Tiere) (N853) 
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7.7.7.5. Anhang V – Bescheinigung E2 
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7.7.8. dzt. frei 

7.8. MO08 Reis 

7.8.1. VO 1964/2006 - Reis aus Bangladesch 

Verordnung (EG) Nr. 1964/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 zur Eröffnung und 

Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für Reis mit Ursprung in Bangladesch gemäß der 

Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates. 

(1) Bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von Reis der KN-Codes 1006 10 (mit 

Ausnahme der Unterposition 1006 1010), 1006 20 und 1006 30 im Rahmen des Kontingents 

09.4517 mit Ursprung in Bangladesch ist vom Einführer Folgendes vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - die Kontingentnummer „09.4517“ und 

- "Bangladesch" 

 Feld 24: - "Bangladesch" und 

- „Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 
genannte Menge“ 

und wenn das Ende der Gültigkeit mit 31.12. des betreffenden Jahres 
endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) ein nichtpräferentielles Ursprungszeugnis des Ausfuhrlandes Bangladesch gemäß 

den Artikeln 55 bis 65 ZK-DVO mit dem Dokumentenartencode  

"U004 Ursprungsnachweis nach Artikel 55 bis 65 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93" 

(siehe Artikel 55 bis 65 ZK-DVO) ausgestellt von der zuständigen Behörde  

 "Export Promotion Bureau of Bangladesch"  

mit dem Vermerk in Feld 5: 

"Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe". 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_408/l_40820061230de00200027.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1990R3491:20071224:DE:PDF
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"U004 Ursprungsnachweis nach Artikel 55 bis 65 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93"  
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7.8.2. VO 1273/2011 - Zollkontingente für Reis und Bruchreis 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 zur Eröffnung und Verwaltung von 

Einfuhrzollkontingenten für Reis und Bruchreis  

(1) Bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von Reis der KN-Codes 1006 20 und 

1006 30 sowie Bruchreis des KN-Codes 1006 40 ist vom Einführer Folgendes vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: „Verordnung (EG) Nr. 1273/2011“ 

 Feld 24: - Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen 
Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011) 
oder 

- Zollsatz beschränkt auf 15% des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 
und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 1273/2011) 
oder 

- Zollsatz ermäßigt um 30,77% des in Artikel 184 der Verordnung (EG) Nr. 
1308/2013 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 
dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
1273/2011) 
oder 

- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen 
Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe d) 
oder 

- Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen 
Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e) 

 und wenn das Ende der Gültigkeit mit 30.6. des betreffenden Jahres endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) in nichtpräferentielles Ursprungszeugnis mit dem Dokumentenartencode  

"U003 Ursprungszeugnis gemäß Artikel 47 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:325:0006:0023:DE:PDF
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(siehe Artikel 47 bis 54 ZK-DVO). Ausgenommen von der Vorlage des 

Ursprungsnachweises sind Einfuhren von Reis und Bruchreis mit Ursprung in Thailand, 

Reis mit Ursprung in Australien oder den Vereinigten Staaten von Amerika sowie 

Einfuhren bei denen der Ursprung in Feld 8 der Einfuhrlizenz mit „Alle Ursprungsländer“ 

angegeben ist. 
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7.8.3. VO 480/2012 - Bruchreis zur Herstellung bestimmter 

Lebensmittelzubereitungen 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 der Kommission vom 7. Juni 2012 zur 

Eröffnung und Verwaltung eines Zollkontingents für Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00 für 

die Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00 

(1) Bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr ist Folgendes zu beachten: 

a) eine Einfuhrlizenz muss vorgelegt werden, die in Feld 44 der Anmeldung mit den 

Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben in einer Amtssprache der 

Gemeinschaft enthält: 

 Feld 20: - „Bruchreis des KN-Codes 1006 4000, bestimmt zur Herstellung von 
Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10“ 

 Feld 24: - „Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)“ 

und wenn das Ende der Gültigkeit mit 31.12. des betreffenden Jahres 
endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht 
zur Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) eine Verpflichtungserklärung muss abgegeben werden, dass die Gesamtmenge der 

eingeführten Ware innerhalb einer Frist von 6 Monaten ab diesem Zeitpunkt zu einem 

Erzeugnis des KN-Codes 1901 10 verarbeitet wird. 

c) der Verarbeitungsort muss angegeben werden: 

 entweder durch Angabe des Namens eines Verarbeitungsunternehmens und eines 

Mitgliedstaates, 

 oder durch Angabe von höchstens fünf verschiedenen Verarbeitungsbetrieben. 

(2) Erfolgt die Verarbeitung in einem anderen Mitgliedstaat, so ist beim Versand der Ware 

ein Kontrollexemplar T5 gemäß den Bestimmungen der Artikel 912a ff ZK-DVO (Verordnung 

(EWG) Nr. 2454/93) auszustellen. Das Kontrollexemplar T5 hat zusätzlich folgende 

besonderen Angaben zu enthalten: 

Feld 104: - “Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0001:0008:DE:PDF
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1901 10“ 

Feld 107: - “Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4“ 

(3) Der Einführer hat bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr eine Sicherheit in 

Höhe des Drittlandzolles zu leisten. 

(4) Der Einführer hat über die ordnungsgemäße Verarbeitung einen Nachweis durch Vorlage 

von Firmenunterlagen (Bestands- und Produktionssaufzeichnungen, Verkaufsrechnungen, 

usw.) zu erbringen. Ist dieser Nachweis nach Ansicht der Abfertigungszollstelle ungenügend, 

so hat diese die Außen- und Betriebsprüfungsstelle Zoll (ABZ) zu befassen. Erfolgt die 

Verarbeitung in einem anderen Mitgliedsstaat, so wird der Verarbeitungsnachweis mit dem 

Kontrollexemplar T5 durchgeführt. 

(5) Die Verarbeitung gilt als ordnungsgemäß erfolgt, wenn die in den zollrechtlich freien 

Verkehr überführte Menge innerhalb der Frist von 6 Monaten ab diesem Zeitpunkt an dem 

angegebenen Verarbeitungsort der Erzeugung einer Ware des KN-Codes 1901 10 zugeführt 

worden ist. 

(6) Die Gesamtbetrag der hinterlegten Sicherheit wird - abgesehen im Fall höherer Gewalt - 

nur bei Erfüllung der Bedingungen nach Absatz 6 freigegeben. 

Für jene Warenmenge, die nicht innerhalb der genannten Frist verarbeitet worden ist, wird 

die freizugebende Sicherheit je Tag der Fristüberschreitung um 2% gekürzt. 

(7) Der Nachweis über die Verarbeitung ist der Abfertigungszollstelle innerhalb von 6 

Monaten nach Ablauf der Verarbeitungsfrist zu erbringen. 

Wird der Nachweis nicht innerhalb dieser Frist erbracht, so wird die freizugebende Sicherheit 

- die gegebenenfalls bereits nach Absatz 6 gekürzt worden ist - je Tag der 

Fristüberschreitung um 2% gekürzt. 

7.8.4. entfällt 

7.8.5. entfällt 
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7.8.6. VO 1274/2009 - Reis mit Ursprung in den ÜLG 

Verordnung (EU) Nr. 1274/2009 der Kommission vom 18. Dezember 2009 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Einfuhrkontingenten für Reis mit Ursprung in den überseeischen Ländern 

und Gebieten (ÜLG) 

(1) Bei der Einfuhr von Waren des KN-Codes 1006 mit Ursprung in den ÜLG kommt ein 

Nullzollsatz zur Anwendung, wenn vom Einführer bei der Überführung in den zollrechtlich 

freien Verkehr Folgendes vorgelegt wird:  

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz 
angegebenen Menge (Verordnung (EU) Nr. 1274/2009) 

 Feld 24: - Zollsatz Null — Verordnung (EG) Nr. 1274/2009. 

und wenn das Ende der Gültigkeit mit 31.12. des betreffenden 
Jahres endet: 

-"Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht 
zur Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

   

b) ein gültiger Präferenznachweis 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:344:0003:0007:DE:PDF
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7.8.7. VO 972/2006 - Einfuhr von Basmati-Reis aus Indien und Pakistan 

Verordnung (EG) Nr. 972/2006 der Kommission vom 29. Juni 2006 zur Festlegung von 

Sonderbestimmungen für die Einfuhr von Basmati-Reis und einer vorübergehenden 

Kontrollregelung für die Ursprungsbestimmung 

Bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr  

 von Basmati-Reis der KN-Codes 1006 2017 13 und 1006 2098 13  

 der Sorten Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), 

Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati und Super Basmati aus Indien und  

 der Sorten Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati und Super Basmati aus 

Pakistan  

muss Folgendes vorgelegt werden: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - „Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum 
Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von 
einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der 
zuständigen Behörde]“ 

 Feld 24: - „Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen 
Menge“ 

und wenn das Ende der Gültigkeit mit 31.12. des betreffenden Jahres 
endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) eine Kopie des Echtheitszeugnisses (Muster und Übersetzung siehe Anhang) mit dem 

Dokumentenartencode  

"A022 Echtheitszeugnis: Certificate of authenticity B "Basmati Rice" for export to the 

European Community". 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_176/l_17620060630de00530062.pdf
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Anhang – A022 Echtheitszeugnis in Original 
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A022 Echtheitszeugnis - Übersetzung  

 

Ausstellende Stellen: 

 Indien: 
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Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India) 

für die Sorten Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), 

Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati und Super Basmati 

 Pakistan: 

Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd 

für die Sorten Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati und Super Basmati 
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7.10. MO10 Zucker 

7.10.1. VO 951/2006 - Zusätzlicher Einfuhrzoll 

Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommission vom 30. Juni 2006 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den 

Zuckerhandel mit Drittländern 

Gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 75/2013 werden die zusätzlichen Einfuhrzölle bis 

zum 30. September 2017 nicht angewandt. 

(1) Für bestimmte Erzeugnisse des Zuckersektors werden von der Kommission zur 

Berechnung des zusätzlichen Einfuhrzolles regelmäßig repräsentative Preise sowie zusätzliche 

Einfuhrzölle festgesetzt. Ob und in welcher Höhe ein zusätzlicher Einfuhrzoll eingehoben 

wird, ist in der jeweiligen Verordnung festgelegt. Gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 

75/2013 der Kommission vom 25. Januar 2013 zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 

951/2006 hinsichtlich der Anwendung repräsentativer Preise und zusätzlicher Einfuhrzölle auf 

bestimmte Erzeugnisse des Zuckersektors 

(2) Die Höhe des tatsächlichen zusätzlichen Einfuhrzolles wird auf Grundlage des cif-

Einfuhrpreises (Preis frei EU-Grenze) einer Sendung wie folgt berechnet: 

cif-Einfuhrpreis der Sendung (EUR/100 kg) Zusätzlicher Einfuhrzoll (EUR/100 kg) 

über 49,680 kein zusätzlicher Einfuhrzoll 

> 33,120 - 49,680 14,904 – cif-Einfuhrpreis * 0,3 

> 22,080 - 33,120 21,528 – cif-Einfuhrpreis * 0,5 

> 13,800 - 22,080 25,944 - cif-Einfuhrpreis * 0,7 

< 13,800 28,704 - cif-Einfuhrpreis * 0,9 

(3) Ist der cif-Einfuhrpreis pro 100 kg einer Sendung höher als der in der 

Festsetzungsverordnung genannte anwendbare repräsentative Preis, hat der Importeur  

a) folgende Nachweise vorzulegen: 

 den Kaufvertrag oder ein gleichwertiges Dokument, 

 den Versicherungsvertrag, 

 die Rechnung, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_178/l_17820060701de00240038.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0075&qid=1448266238280&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0075&qid=1448266238280&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0075&qid=1448266238280&from=DE
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 den Beförderungsvertrag, 

 sofern zutreffend die Ursprungsbescheinigung, 

 bei Beförderung auf dem Seeweg das Konnossement. 

Im Zweifelsfall können weitere Unterlagen verlangt oder die Außen- und 

Betriebsprüfungsstelle Zoll (ABZ) eingeschaltet werden 

b) eine Sicherheit in Höhe der Differenz zwischen dem von der Kommission 

festgesetzten, und im Zeitpunkt der Annahme der Einfuhranmeldung geltenden, 

zusätzlichen Einfuhrzoll und den anhand des cif-Einfuhrpreises der betreffenden Sendung 

bestimmten zusätzlichen Einfuhrzolles zu leisten. 

(4) Die Sicherheit wird freigegeben, sofern der Nachweis für die Veräußerungsbedingungen 

erbracht wird. Andernfalls verfällt die Sicherheitsleistung als zusätzlicher Einfuhrzoll. 

(5) Handelt es sich bei der Sendung nicht um Erzeugnisse von Standardqualität, so muss der 

individuelle cif-Einfuhrpreis zunächst an jenen für die Standardqualität angepasst werden. 

Bestehen Zweifel über das Vorliegen der Standardqualität, ist eine Probe zwecks 

Untersuchung an die TUA zu schicken. Die Berichtigung des Preises erfolgt in der Weise, 

dass 

 bei Weißzucker die dafür festgesetzten Zu- oder Abschläge angewandt werden; 

 bei Rohzucker der Ausbeutesatz des eingeführten Zuckers durch die Zahl 92 dividiert 

(ergibt den Berichtigungskoeffizienten) und der Preis mit diesem 

Berichtigungskoeffizienten multipliziert wird; 

 bei Melasse der Preis der eingeführten Ware je 1% Gesamtzuckergehalt  

 wenn der Gesamtzuckergehalt der betreffenden Melasse unter 48% liegt (48% 

Gesamtzuckergehalt entspricht der Standardqualität) - um ein achtundvierzigstel 

erhöht wird oder  

 wenn der Gesamtzuckergehalt über 48% liegt - um ein achtundvierzigstel vermindert 

wird. 
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7.10.2. VO 891/2009 - Einfuhr von Präferenzzucker  

Verordnung (EG) Nr. 891/2009 der Kommission vom 25. September 2009 zur Eröffnung und 

Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente im Zuckersektor 

(1) Um die Begünstigung für den im Rahmen dieser Verordnung eingeführten Zucker in 

Anspruch nehmen zu können, muss der Einführer anlässlich der Einfuhr zum zollrechtlich 

freien Verkehr Folgendes vorlegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 17: - die Zuckermenge, ausgedrückt in Gewicht tel quel = Eigengewicht  
(in Zahlen) 

 Feld 18: - die Zuckermenge, ausgedrückt in Gewicht tel quel = Eigengewicht  
(in Buchstaben) 

 Feld 20: - „Zur Raffination bestimmter Zucker“ oder „Nicht zur Raffination 
bestimmter Zucker“ 

 und  

- Zucker Zugeständnisse CXL, eingeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
891/2009. Kontingentnummer 

 oder 

- Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Balkan-Zucker. 
Kontingentnummer 

 oder 

- Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen 
Einfuhr. Kontingentnummer 09.4380 

 oder 

- Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker — industrielle 
Einfuhr. Kontingentnummer 09.4390 

 Feld 24: - der entsprechende Zollsatz 

und wenn das Ende der Gültigkeit der Lizenz mit 31.12. des betreffenden 
Jahres endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) bei Einfuhren im Rahmen des Kontingents 09.4321 (Indien) zusätzlich ein 

nichtpräferentielles Ursprungszeugnis mit dem Dokumentenartencode  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:254:0082:0093:DE:PDF
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"U004 Ursprungsnachweis nach Artikel 55 bis 65 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93" 

(siehe Artikel 55 bis 65 ZK-DVO). 

(2) Bei Einfuhren im Rahmen der Präferenzabkommen wird kein zusätzlicher Einfuhrzoll 

erhoben. 
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7.10.3. VO 1550/2015 - Zuckereinfuhren aus den am wenigsten 

entwickelten Ländern 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1550 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 

(EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Einfuhr und 

Raffination von Zuckererzeugnissen des KN-Codes 1701 im Rahmen von Präferenzabkommen 

für die Wirtschaftsjahre 2015/16 und 2016/17  

(1) Bei der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr von Zucker aus den am wenigsten 

entwickelte Ländern (LDC) und bestimmten nicht zu den am wenigsten entwickelten Ländern 

gehörenden Länder (Nicht-LDCs) ist vom Einführer  

a) eine Einfuhrlizenz vorzulegen, die in Feld 44 der Anmeldung mit den 

Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

Feld 8: - das Ursprungsland, wobei das Wort „ja“ angekreuzt ist 

Feld 17: - die Zuckermenge, ausgedrückt in Gewicht tel quel (Eigengewicht) (in Zahlen) 

Feld 18: - die Zuckermenge, ausgedrückt in Gewicht tel quel (Eigengewicht) (in 
Buchstaben) 

Feld 19: - die Toleranz in % (für die angegebene Toleranz wird der begünstigte Zollsatz 
gewährt) 

Feld 20: - „Zur Raffination bestimmter Zucker“  
oder  
„Nicht zur Raffination bestimmter Zucker“ 
und 
"Anwendung der Verordnung (EU) 2015/1550, EBA/EPA. 
Kontingentnummer" 
und 
das Wirtschaftsjahr, für das die Lizenz beantragt wurde 

Feld 24: - Zollsatz „0“ — Verordnung (EU) 2015/1550  

- gegebenenfalls: 
„Diese Lizenz wurde auf der Grundlage einer elektronischen oder einer Fax-
Kopie der Ausfuhrlizenz, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2015/1550 vorgelegt wurde, oder auf der Grundlage einer beglaubigten 
Kopie der Ursprungsbescheinigung erteilt.“ 

b) falls in Feld 24 der Einfuhrlizenz der Vermerk 
„Diese Lizenz wurde auf der Grundlage einer elektronischen oder einer Fax-Kopie der 
Ausfuhrlizenz, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/1550 vorgelegt 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1550&from=DE
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wurde, oder auf der Grundlage einer beglaubigten Kopie der Ursprungsbescheinigung 
erteilt.“ 

eingetragen ist, eine Ausfuhrlizenz des Drittlandes mit dem Dokumentenartencode 

"3ALD Ausfuhrlizenz gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1550/2015, ausgestellt 
von den zuständigen Behörden eines Drittlandes“. 

(2) Im Rahmen dieser Verordnung wird kein zusätzlicher Einfuhrzoll erhoben. 
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7.13. MO13 Verarbeitungserzeugnisse Obst und Gemüse 

7.13.1. VO 1979/2006 - Pilze in Konserven 

Verordnung (EG) Nr. 1979/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Zollkontingenten für aus Drittländern eingeführte Pilzkonserven 

(1) Diese Kontingente (09.4157, 09.4158, 09.4193 und 09.4194) finden für Erzeugnisse der 

KN-Codes 0711 5100, 2003 1020 und 2003 1030 Anwendung. 

(2) Um die Begünstigung dieser Einfuhrregelung in Anspruch nehmen zu können, ist 

Folgendes zu beachten:  

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - eine der oa Kontingentnummern  

 Feld 24: - „Zollsatz ..... - Verordnung (EG) Nr. 1979/2006“ 

- „Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 
genannte Menge“ 

und wenn das Ende der Gültigkeit mit 31.12. des betreffenden Jahres 
endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht 
zur Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) Bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr von Pilzen in Salzlake ist auf der 

Lizenz das Abtropfgewicht abzuschreiben 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_368/l_36820061223de00910095.pdf
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7.14. MO14 Rohtabak 

7.14.1. VO 3478/92 - Prämienregelung 

Verordnung (EWG) Nr. 3478/92 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur 

Prämienregelung für Rohtabak 

Die Marktorganisation für Rohtabak umfasst eine Prämienregelung neben Maßnahmen zur 

Produktionsausrichtung und -regulierung. Die damit zusammenhängenden Agenden fallen in 

die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft bzw. Agrarmarkt Austria (AMA). 

7.14.1.1. Prämie 

Der Rat setzt die Prämie und den zusätzlichen Prämienbetrag je Ernte fest (je kg 

Tabakblätter, für jede Rohtabakgruppe). Tabakblätter aus Drittländern sind nicht 

prämienberechtigt. 

7.14.1.2. Bedingung für Prämiengewährung 

Der Tabak muss aus einem für jede Sorte festgelegten Produktionsgebiet in der 

Gemeinschaft stammen. Weiters müssen Qualitätsvorschriften eingehalten werden. Der 

Erzeuger hat die Tabakblätter im Rahmen eines Anbauvertrages (Anbauerklärung) an das 

Erstverarbeitungsunternehmen zu liefern. 

7.14.1.3. Kontrollregelung 

Die Anwendung des Prämiensystems ist mit einer Kontrolle vom Ankauf von in der 

Gemeinschaft erzeugten Tabakblättern bis zu einer Verarbeitungsstufe, die eine 

Unterscheidung des gewonnenen Tabaks von Tabakblättern erlaubt, verknüpft. Diese 

Kontrollen erfolgen in Österreich durch die AMA. 

7.14.1.4. Durchschrift der Anmeldung 

Über Antrag ist bei der Zollabfertigung zum freien Verkehr eine Durchschrift der 

Zollanmeldung zollamtlich zu bestätigen und dem Anmelder auszufolgen. Auf der 

Durchschrift ist zusätzlich der vorgesehene Verarbeitungsbetrieb zu vermerken. (Diese 

Durchschrift dient als Überwachungspapier für die Prämienüberprüfung). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3478:DE:HTML
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7.15. MO15 Flachs und Hanf 

7.15.1. VO 1673/2000 - Einfuhrbedingungen  

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Rates über eine gemeinsame Organisation der 

Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 

(Verordnung über die einheitliche GMO)  

(1) Voraussetzung für die Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr von Rohhanf (KN-

Code 5302 1000) und Hanfsamen (KN-Code 1207 9920 und 1207 9991) aus Drittländern ist 

die Vorlage einer Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit der Angabe des 

Dokumentenartencodes  

"L006 Lizenz für Hanfeinfuhren"  

angegeben wird. 

(2) Zusätzlich darf bei Hanfsamen der KN-Codes 1207 9920 der Gehalt an 

Tetrahydrocannabinol (THC) 0,2% nicht übersteigen.  

(3) Der Nachweis des Gehaltes an Tetrahydrocannabinol bei Hanfsamen des KN-Codes 1207 

9920 ist durch eine Warenuntersuchung bei der Überführung in den zollrechtlich freien 

Verkehr zu erbringen.  

(4) Zu diesem Zwecke wird von der betreffenden Sendung vor der Überführung in den zoll-

rechtlich freien Verkehr unter Zollaufsicht eine Warenprobe entnommen. Die erforderliche 

Untersuchung erfolgt in Österreich durch die Technische Untersuchungsanstalt der 

Bundesfinanzverwaltung (TUA).  

(5) Beträgt nach dem Untersuchungsergebnis der THC-Gehalt 0,2% oder weniger, so fertigt 

das Zollamt die Ware zum freien Verkehr ab. Übersteigt der Gehalt an THC 0,2%, darf die 

Anmeldung von dem Zollamt nicht angenommen werden.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:DE:PDF


MO-8300 GZ BMF-010307/0310-IV/7/2007 idF GZ BMF-010307/0075-IV/7/2015 vom 01. Februar 2016 

 

© Bundesministerium für Finanzen 40 - 101 

7.16. MO16 Hopfen 

7.16.1. VO 1295/2008 - Äquivalenzbescheinigung 

Verordnung (EG) Nr. 1295/2008 der Kommission vom 18. Dezember 2008 über die Einfuhr 

von Hopfen aus Drittländern 

(1) Hopfen des KN-Codes 1210 sowie Pflanzensäfte und Pflanzenauszüge von Hopfen des 

KN-Codes 1302 1300 mit Herkunft aus dritten Ländern dürfen nur eingeführt werden, wenn 

ihre Qualitätsmerkmale mindestens den Mindestanforderungen für die Vermarktung 

entsprechen, die für die gleichen in der Gemeinschaft geernteten oder daraus hergestellten 

Erzeugnisse festgelegt worden sind. 

(2) Der Nachweis über das Vorliegen der Mindestanforderung wird bei Überführung zum zoll-

rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft durch Vorlage einer "Äquivalenzbescheinigung", 

erbracht, die in Feld 44 der Anmeldung mit dem Dokumentenartencode 

"C001 Äquivalenzbescheinigung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1295/2008 (ABl. L 340)" oder 

"C050 Bescheinigung gemäß VO (EG) Nr. 1308/2013 (ABl. L 347)" 

angegeben wird. 

(3) Das gleiche gilt, wenn in der aktiven Veredelung nach dem Nichterhebungsverfahren das 

Veredlungserzeugnis oder die unveredelte Ware bei Ablauf der Rückbringungsfrist nicht eine 

andere zulässige zollrechtliche Bestimmung erhalten hat. 

7.16.1.1. Sendung  

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet "Sendung" die Menge eines Erzeugnisses, die 

dieselben Merkmale aufweist und zur gleichen Zeit von ein und demselben Absender an 

denselben Empfänger versandt wird. 

7.16.1.2. Formerfordernisse 

(1) Die Äquivalenzbescheinigung wird für jede Sendung in einem Original und zwei 

Durchschriften gemäß dem im Anhang I abgedruckten Muster und nach den Bestimmungen 

des Anhangs II ausgestellt. 

(2) Eine Äquivalenzbescheinigung ist nur dann gültig, wenn sie ordnungsgemäß ausgefüllt 

und von einer von dem Ursprungsdrittland dazu ermächtigten amtlichen Stelle mit einem 

Sichtvermerk versehen ist (Anhang III). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0045:0056:DE:PDF
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(3) Eine Äquivalenzbescheinigung ist ordnungsgemäß mit einem Sichtvermerk versehen, 

wenn sie Ort und Datum der Ausstellung enthält, unterschrieben ist und den Stempelabdruck 

der ausstellenden Behörde trägt. 

7.16.1.3. Packstückbeschriftung 

Jedes Packstück, für das eine Äquivalenzbescheinigung ausgestellt wurde, muss in einer 

Amtssprache der Gemeinschaft folgende Angaben tragen: 

 Bezeichnung der Ware, 

 Angabe der Sorte oder Sorten, 

 Ursprungsland, 

 Zeichen und Nummern wie in Feld 9 der Äquivalenzbescheinigung oder des Auszugs 

aufgeführt. 

7.16.1.4. Auszug aus Äquivalenzbescheinigung 

(1) Wenn für eine Sendung vor deren Überführung in den freien Verkehr eine 

Äquivalenzbescheinigung ausgestellt worden ist und diese Sendung nach Aufteilung weiter 

versandt wird, so ist für jede neue Sendung, die die Aufteilung mit sich bringt, ein Auszug 

herzustellen. 

(2) Dieser Auszug ist von dem Beteiligten in einem Original und 2 Durchschriften auf einem 

Formular gemäß dem im Anhang IV aufgeführten Muster gemäß den für die 

Äquivalenzbescheinigung geltenden Bestimmungen zu erstellen. 

(3) Die Zollbehörden versehen das Original und die 2 Durchschriften der 

Äquivalenzbescheinigung mit einem Vermerk über die Ausstellung von Auszügen und das 

Original und die 2 Durchschriften von jedem Auszug mit einem Sichtvermerk (zollamtliche 

Bestätigung). Sie behalten das Original der Bescheinigung und übersenden die zwei 

Durchschriften an die 

Agrarmarkt Austria, Dresdner Straße 70, 1200 Wien, Fax: 33 151 4624 oder 

ingrid.thaller@ama.gv.at 

7.16.1.5. Einfuhrverfahren 

(1) Bei der Überführung des Erzeugnisses in den freien Verkehr in der Gemeinschaft sind den 

Zollbehörden das Original und die beiden Durchschriften der Äquivalenzbescheinigung oder 

des Auszugs vorzulegen, die sie mit Sichtvermerken versehen. Das Original bleibt bei der 

Zollbehörde. Eine Durchschrift wird von den Zollbehörden an die Agrarmarkt Austria, 

mailto:ingrid.thaller@ama.gv.at
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Dresdner Straße 70, 1200 Wien, Fax: 33 151 4624, zugesandt. Die zweite Durchschrift ist 

dem Einführer zurückzugeben, der sie mindestens drei Jahre lang aufbewahren muss. 

Erfolgen Einfuhren aus Drittländern ohne Äquivalenzbescheinigungen erfolgt das Prozedere 

ebenso wie in den vorigen Punkten beschrieben, jedoch erfolgt die Freigabe in den 

Warenverkehr erst wenn aufgrund des Prüfergebnisses der TUA von der AMA eine 

Äquivalenzbestätigung ausgestellt worden ist." 

(2) Nach Artikel 9 der Verordnung 1295/2008 haben die Mitgliedstaaten regelmäßig durch 

Stichproben zu kontrollieren, ob der eingeführte Hopfen die in Anhang I der Verordnung 

(EG) Nr. 1850/2006 an die Vermarktung gestellten Mindestanforderungen erfüllt. Zu diesem 

Zwecke wird von der betreffenden Sendung vor der Überführung in den zollrechtlich freien 

Verkehr unter Zollaufsicht eine Warenprobe entnommen. Bis auf Widerruf ist jede Sendung 

von Hopfen aus Drittländern zu kontrollieren. Die erforderliche Untersuchung erfolgt in 

Österreich durch die Technische Untersuchungsanstalt der Bundesfinanzverwaltung (TUA). 

Das Ergebnis der Kontrolle ist vom Zollamt unverzüglich der AMA zu übermitteln: 

Agrarmarkt Austria, Dresdner Straße 70, 1200 Wien, Fax: 33 151 4624 oder 

ingrid.thaller@ama.gv.at 

(3) Ergeben die Kontrollen, dass die analysierten Proben den genannten handelsüblichen 

Mindestanforderungen nicht genügen, so dürfen die betreffenden Sendungen nicht in der 

Gemeinschaft vermarktet werden. 

(4) Wird festgestellt, dass die Merkmale eines importierten Erzeugnisses mit den Angaben 

der Äquivalenzbescheinigung nicht übereinstimmen, ist davon die Kommission in Kenntnis 

zu setzen. Aus diesem Grunde ist bei einer Nichtübereinstimmung die 

Äquivalenzbescheinigung mit den betreffenden Unterlagen an das Bundesministerium für 

Finanzen – Abteilung IV/7 (Wolfgang Berger) zu übermitteln. 

7.16.1.6. Ausnahme  

(1) Der Vorlage einer Bescheinigung bedarf es nicht, wenn der Inhalt eines jeden Paketes bei 

Hopfenzapfen und Hopfenmehl 1 kg und bei Hopfenauszügen 300 g nicht überschreitet und 

 zum Verkauf an Einzelne für ihre private Verwendung bestimmt sind, 

 für wissenschaftliche und technische Versuche bestimmt ist, oder 

 für eine Messe bestimmt ist und unter die dafür vorgesehene Zollregelung fällt. 

mailto:ingrid.thaller@ama.gv.at
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(2) Die Bezeichnung, das Gewicht und der letzte Verwendungszweck des Erzeugnisses 

müssen auf der Verpackung angegeben sein. 

Punkt 7.16.1.7. Zertifizierung von Hopfen 

(1) Nach Artikel 77 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 unterliegen die in der Gemeinschaft 

geernteten oder hergestellten Erzeugnisse des Hopfensektors einem 

Bescheinigungsverfahren. 

(2) Bescheinigungen werden nur für Erzeugnisse erteilt, welche die 

Mindestqualitätsmerkmale für eine bestimmte Vermarktungsstufe aufweisen. Für 

Hopfenpulver, Lupulin-angereichertes Hopfenpulver, Hopfenextrakt und Hopfen-

Mischerzeugnisse wird die Bescheinigung nur erteilt, wenn der Alpha-Säure-Gehalt dieser 

Erzeugnisse mindestens dem des Hopfens entspricht, aus dem sie gewonnen wurden. 

(3) Die Bescheinigung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

 den Ort/die Orte der Hopfenerzeugung, 

 das Erntejahr/die Erntejahre, 

 die Sorte(n). 

(4) Erzeugnisse des Hopfensektors dürfen nur in Verkehr gebracht oder ausgeführt 

werden, wenn die Bescheinigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 ausgestellt worden ist. Die 

Hopfenzertifizierung (C050), welche die Herkunft und Rückverfolgbarkeit umfasst, wird von 

autorisierten Personen der Agrar Markt Austria durchgeführt. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:DE:PDF
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Anhang I – C001 Äquivalenzbescheinigung 
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Anhang II - Vorschriften für die in dieser Verordnung genannten Vordrucke 

I. PAPIER 

 Es ist weißes Papier zu verwenden, das mindestens 40 Gramm je m2 wiegt. 

II. FORMAT 

 Das Format muss 210 mm × 297 mm betragen. 

III. SPRACHEN 

 A. Die Äquivalenzbescheinigung ist in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft 

auszustellen; sie kann außerdem in der oder einer der Amtssprachen des ausstellenden 

Landes abgefasst werden. 

 B. Der Auszug der Äquivalenzbescheinigung ist in einer der von den zuständigen Stellen 

des ausstellenden Mitgliedstaats bezeichneten Amtssprachen der Gemeinschaft 

auszustellen. 

IV. AUSSTELLUNG 

 A. Die Vordrucke sind maschinenschriftlich oder handschriftlich auszustellen; im letzteren 

Falle sind sie leserlich, mit Tinte und in Druckbuchstaben auszufüllen. 

 B. Jeder Vordruck ist durch eine von der ausstellenden Stelle erteilte Nummer zu 

kennzeichnen; diese Nummer gilt für das Original und seine beiden Kopien. 

 C. Betreffend die Äquivalenzbescheinigungen und ihre Auszüge: 

1. Feld 5 der Bescheinigung ist für Hopfenerzeugnisse, die aus Hopfenmischungen 

hergestellt worden sind, nicht auszufüllen; 

2. Feld 7 und Feld 8 sind für alle aus Hopfen hergestellten Erzeugnisse auszufüllen; 

3. Zur Bezeichnung der Erzeugnisse (Feld 9) ist eine der folgenden Angaben zu machen: 

a) „nicht aufbereiteter Hopfen“: Hopfen, der ausschließlich dem ersten Trocknen und 

dem ersten Verpacken unterzogen wurde; 

b) „aufbereiteter Hopfen“: Hopfen, der dem abschließenden Trocknen und dem 

abschließenden Verpacken unterzogen wurde; 

c) „Hopfenmehl“: (einschließlich Hopfenkörner und angereichertes Hopfenmehl); 
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d) „isomerisierte Hopfenauszüge“: Hopfenauszüge, bei denen die Alphasäuren 

weitgehend isomerisiert worden sind; 

e) „Hopfenauszüge“: andere als isomerisierte Hopfenauszüge; 

f) „gemischte Hopfenerzeugnisse“: eine Mischung der unter den Buchstaben c, d und e 

genannten Erzeugnisse, ausgenommen Hopfen; 

4. der Bezeichnung „nicht aufbereiteter Hopfen“ oder „aufbereiteter Hopfen“ müssen die 

Worte „ohne Samen“ folgen, wenn der Samenanteil des Hopfens weniger als 2 

Gewichtshundertteile enthält, und in den anderen Fällen die Worte „mit Samen“; 

5. werden aus Hopfen hergestellte Erzeugnisse aus Hopfen verschiedener Sorten und/oder 

verschiedener Anbauorte gewonnen, so müssen die einzelnen Sorten und/oder 

Anbauorte sowie der Gewichtshundertteil jeder Sorte aus jedem Anbaugebiet, die zu der 

Mischung verwendet wurden, in Feld 9 aufgeführt werden. 
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Anhang III – Ausstellende Stellen 

Siehe Durchführungsverordnung (EU) Nr. 631/2012 der Kommission vom 12. Juli 2012 zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1295/2008 über die Einfuhr von Hopfen aus Drittländern 

Anhang IV – Auszug aus einer Äquivalenzbescheinigung 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:182:0027:0030:DE:PDF
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7.18. MO18 Schaf- und Ziegenfleisch 

7.18.1. Einfuhr reinrassiger Zuchtschafe und -ziegen 

Verordnung (EG) Nr. 874/96 der Kommission vom 14. Mai 1996 über die Einfuhr reinrassiger 

Zuchtschafe und - ziegen aus Drittländern 

Richtlinie 89/361/EWG des Rates vom 30. Mai 1989 über reinrassige Zuchtschafe und -ziegen  

Richtlinie 94/28/EG des Rates vom 23. Juni 1994 über die grundsätzlichen tierzüchterischen 
und genealogischen Bedingungen für die Einfuhr von Tieren, Sperma, Eizellen und 
Embryonen aus Drittländern und zur Änderung der Richtlinie 77/504/EWG über reinrassige 
Zuchtrinder  

Entscheidung 96/510/EG mit Abstammungs- und Zuchtbescheinigungen für die Einfuhr von 
Zuchttieren, ihrem Sperma, ihren Eizellen und Embryonen  

Verordnung BGBl. II Nr. 184/2004 § 24: Durchführung des Zollrechts (ZollR-DV 2004) 

Bei der Abfertigung zum freien Verkehr reinrassiger Zuchtschafe und -ziegen des KN-Codes 
0104 1010 und 0104 2010 in die Gemeinschaft ist Folgendes zu beachten: 

1. Gemäß den Artikeln 225 und 235 der Zollkodex-Durchführungsverordnung sind Einfuhren 

mit mündlicher Anmeldung im Rahmen des Reiseverkehrs nicht zulässig 

2. Der Einführer hat Folgendes vorzulegen bzw. für die Zollstelle bereitzuhalten: 

a) eine "Abstammungs- und Zuchtbescheinigung" einer in der EU zugelassenen 

Zuchtorganisation, dass das Tier in ein in der Gemeinschaft geführtes Zuchtbuch 

eingeschrieben ist bzw. eingetragen wird. Diese Bescheinigung wird in Feld 44 der 

Anmeldung mit dem Dokumentenartencode "C026 - Nachweis der Eintragung in 

das Zuchtbuch zur Bescheinigung der Rassenreinheit" angegeben (siehe 

Anhang I); 

(Verzeichnis: http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html) 

- Bei Einfuhren direkt nach Österreich muss eine "Bestätigung E1" 

(Dokumentenartencode "C026") der Landwirtschaftskammer, in deren Bereich 

das Tier in das Zuchtbuch eingetragen bzw. einzutragen ist, vorgelegt werden 

(siehe Anhang II) (eine Abschreibung der Bestätigung ist nicht zulässig). 

b) eine formlose Verpflichtungserklärung (Dokumentenartencode "3VHF") über die 

Einhaltung der Haltefrist von 12 Monaten.  

- Bei Einfuhren direkt nach Österreich hat dies mittels "Verpflichtungserklärung 

des Einführers betreffend Einhaltung der Haltefrist für reinrassige 

Zuchttiere" (Dokumentenartencode "3VHF") zu erfolgen (siehe Anhang III). 

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=345236:cs&lang=de&list=345236:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0361:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0028:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D0510:DE:HTML
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BGBl&id=300&hz_nkdo=bgbl&hz_nkdt=II&hz_nkdnr=184/2004
http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html
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d) ein "Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE) gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 136/2004" (Dokumentenartencode "N853") ausgestellt von 

einem Grenztierarzt der EU (siehe Anhang IV). Für Einfuhren aus Andorra, Schweiz, 

Färöer, Liechtenstein, Norwegen und San Marino ist dieses Dokument nicht 

erforderlich.  

In dem Dokument muss in Feld 35 die Entscheidung "Zulässig für den Binnenmarkt" 

angegeben sein, die in der Anmeldung mit dem Dokumentenartencode "7282 - 

Entscheidung des Grenztierarztes - Ware für den Binnenmarkt (Feld 32 

GVDE-Ware / Feld 35 GVDE-Tiere) zugelassen" zu codieren ist.  

3. (1) Als Nachweis der Einhaltung der Haltefrist ist vom Einführer spätestens innerhalb von 

drei Monaten nach Ablauf der Haltefrist eine Bescheinigung der das Zuchtbuch führenden 

Vereinigung, Organisation oder amtlichen Stelle eines Mitgliedstaats vorzulegen. Die 

Bescheinigung hat auch etwaige verendete oder verunglückte Tiere zu umfassen. 

(Verzeichnis: http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html). 

- bei Einfuhren direkt nach Österreich ist eine "Bescheinigung E2" einer 

Zuchtorganisation bzw. dem zuständigen Amtstierarztes vorzulegen (siehe Anhang 

V).  

(2) Wird die geforderte Bescheinigung nicht vorgelegt, so veranlasst das Zollamt die 

Nacherhebung des entsprechenden Zolles für "andere als reinrassige Zuchttiere". 

http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html
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7.18.1.1. Anhang I – Abstammungs- und Zuchtbescheinigung (C026) 
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7.18.1.2. Anhang II - Bestätigung E1 (C026) 
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Rückseite 
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7.18.1.3. Anhang III – Verpflichtungserklärung des Einführers betreffend 

Einhaltung der Haltefrist für reinrassige Zuchttiere (3VHF) 
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Rückseite 
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7.18.1.4. Anhang IV - Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE 

Tiere) (N853) 
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7.18.1.5. Anhang V – Bescheinigung E2 
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Rückseite 
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7.19. MO19 Fischereierzeugnisse  

7.19.1. VO 1984/2003 - Statistisches Dokument Großaugenthun und 

Schwertfisch 

Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 der Kommission über eine Regelung zur statistischen 

Erfassung von Schwertfisch und Großaugenthun in der Gemeinschaft  

(1) Bei der Annahme der Anmeldung zum freien Verkehr sowie bei Ausfuhr und 

Wiederausfuhr von 

Großaugenthun 
(Thunnus obesus) 

Schwertfisch 
(Xiphias gladius) 

0301 9985 75 0301 9985 70 

0302 3400 00 0302 4700 00 

0303 4400 00 0303 5700 00 

0304 4990 40 0304 4500 00 

0304 5990 20 0304 5400 00 

0304 8700 20 0304 8400 00 

0304 9999 50 0304 9100 00 

0305 2000 21 0305 2000 19 

0305 2000 78 0305 2000 76 

0305 2000 79 0305 2000 77 

0305 3990 40 0305 3990 50 

0305 4980 60 0305 4980 20 

0305 5980 45 0305 5980 50 

0305 6980 40 0305 6980 50 

1604 1421 20 1604 1991 30 

1604 1446 21 1604 1997 20 

1604 1448 20 1604 2090 60 

1604 2070 40  

ist Folgendes zu beachten: 

1. Bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse muss der Anmeldung zum zollrechtlich 

freien Verkehr ein Statistisches Dokument der ICCAT oder der IOTC beigefügt werden 

(Formulare siehe Anhänge I bis IV); 

Ausnahme: Gemäß Arbeitsrichtlinie VB-0333 ist die Einfuhr der oben angeführten 
Erzeugnisse aus bestimmten Ländern verboten. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:295:0001:0042:DE:PDF
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2. Bei der Ausfuhr muss der Anmeldung ein Statistisches Dokument der ICCAT oder der 

IOTC beigefügt werden (Formulare siehe Anhänge II bis IV). 

3. Bei der Wiederein- und Wiederausfuhr der betreffenden Erzeugnisse muss eine 

Wiederausfuhrbescheinigung der ICCAT oder der IOTC beigefügt werden (Formulare 

siehe Anhang IX, X, XI oder XII der VO 1984/03). 

(2) Das Statistisches Dokument sowie die Wiedereinfuhr- bzw. Wiederausfuhrbescheinigung 

wird bestätigt 

a) von den zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats oder 

b) von den zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats, in dem die Erzeugnisse 

angelandet werden; im Fall von 

 Angola Guinea-Bissau Russland 

 Äquatorial-Guinea Japan São Tomé e Príncipe 

 Brasilien Kanada Südafrika 

 China Kap Verdi Tunesien 

 Côte d´Ivoire (Elfenbeinküste) Korea Uruguay 

 Gabun Kroatien USA 

 Ghana Libyen Venezuela 

 Guinea Marokko  

können diese Bestätigungen von einer bevollmächtigten Stelle (z.B. Handelskammer) 

vorgenommen werden. 

(3) Die Anmeldungen sind in Feld 44 wie folgend zu codieren: 

C039 - Statistisches Dokument der ICCAT für Schwertfisch 

C040 - Statistisches Dokument der ICCAT für Großaugenthun oder  

statistisches Dokument der IOTC für Großaugenthun 

C042 - ICCAT-Wiederausfuhrbescheinigung für Schwertfisch 

C043 - ICCAT-Wiederausfuhrbescheinigung für Großaugenthun oder  

IOTC-Wiederausfuhrbescheinigung für Großaugenthun 

(4) Die Abfertigung der betreffenden Fische ist dem Zollamt Klagenfurt Villach (Post.ZA4-

mwm@bmf.gv.at) mit gleichzeitiger Übersendung des Statistischen Dokuments zu melden. 

Anhang I 

entfällt 

mailto:Post.ZA4-mwm@bmf.gv.at
mailto:Post.ZA4-mwm@bmf.gv.at


MO-8300 GZ BMF-010307/0310-IV/7/2007 idF GZ BMF-010307/0075-IV/7/2015 vom 01. Februar 2016 

 

© Bundesministerium für Finanzen 40 - 122 

Anhang II – Statistisches Dokument Schwertfisch 
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Anhang III - Statistisches Dokument der ICCAT für Großaugenthun  
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Anhang IV - Statistisches Dokument der IOCT für Großaugenthun  
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7.19.2. VO 1035/2001 - Fangdokument Zahnfische 

Verordnung (EG) Nr. 1035/2001 des Rates zur Einführung einer 

Fangdokumentationsregelung  

(1) Bei der Annahme der Anmeldung zum freien Verkehr und bei der Ausfuhr bzw. 

Wiederausfuhr von Zahnfischen (Dissostichus spp.) der Positionen  

Layout-Tabelle 

0302 8300 00  

0303 8300 00  

0304 4600 00 

0304 5500 00 

0304 8500 00 

0304 9200 00 

ist Folgendes zu beachten: 

Jede ein- oder ausgeführte sowie wieder ausgeführte Menge muss von einem "Dissostichus-

Fangdokument" (Muster siehe Anhang I) bzw. einem "Dissostichus-Wiederausfuhrdokument" 

(Muster siehe Anhang II) begleitet sein, welches bei der Ein- und Ausfuhr der betreffenden 

Erzeugnisse vorgelegt werden muss. 

Die Maßnahme ist im TARIC mit LPS gekennzeichnet. Eine Nichtvorlage der Dokumente hat 

die Nichtannahme der Anmeldung zur Folge. 

(2) Im e-Zoll sind die Anmeldungen in Feld 44 wie folgend zu codieren:  

Einfuhr: 

C641 - Fangdokument - Einfuhr 

Ausfuhr: 

C656 - Fangdokument - Ausfuhr 

(3) Die Abfertigung der betreffenden Fische und Erzeugnisse ist dem Zollamt Klagenfurt 

Villach (Post.ZA4-mwm@bmf.gv.at) mit gleichzeitiger Übersendung des Fangdokuments zu 

melden. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/2001/R/02001R1035-20061006-de.pdf
mailto:Post.ZA4-mwm@bmf.gv.at
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Anhang I – C641 Dissostichus-Fangdokument 
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Anhang II – C656 Dissostichus-Wiederausfuhrdokument 
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7.19.3. VO 640/2010 Fangdokument Roter Thun 

Verordnung (EU) Nr. 640/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 

zur Einführung einer Fangdokumentationsregelung für Roten Thun (Thunnus thynnus) 

(1) Bei der Annahme der Anmeldung zum freien Verkehr sowie bei Ausfuhr und 

Wiederausfuhr von Rotem Thun (Thunnus thynnus) der Positionen  

0301 9410 00 0305 2000 18 1604 1441 10 

0302 3511 00 0305 2000 74 1604 1448 10 

0302 3519 00 0305 2000 75 1604 2070 30 

0303 4512 00 0305 4980 10 1604 2070 35 

0303 4518 00 0305 5980 40  

0304 4990 30 0305 6980 30  

0304 5990 15   

0304 8700 10   

0304 9999 40   

ist Folgendes zu beachten: 

1. Bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse muss der Anmeldung zum zollrechtlich 

freien Verkehr ein Fangdokument der ICCAT (Anhang I) beigefügt sein; 

Ausnahme: Gemäß Arbeitsrichtlinie VB-0333 ist die Einfuhr der oben angeführten 
Erzeugnisse aus bestimmten Ländern verboten. 

2. Bei der Ausfuhr und Wiederausfuhr muss der Anmeldung eine 

Wiederausfuhrbescheinigung der ICCAT (Anhang II) beigefügt werden  

(2) Die Anmeldung ist in Feld 44 mit folgenden Dokumentenartencodes zu codieren: 

C041 - ICCAT-Wiederausfuhrbescheinigung für Roten Thun (Verordnung (EU) 

640/2010, ABl. L 194).  

C047 - ICCAT-Fangdokument roter Thun 

(3) Die Abfertigung der betreffenden Fische ist dem Zollamt Klagenfurt Villach (Post.ZA4-

mwm@bmf.gv.at) mit gleichzeitiger Übersendung des Fangdokuments zu melden. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:194:0001:0022:DE:PDF
mailto:Post.ZA4-mwm@bmf.gv.at
mailto:Post.ZA4-mwm@bmf.gv.at
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Anhang I – ICCAT-Fangdokument 
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Anhang II – ICCAT-Wiederausfuhrbescheinigung  
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7.19.4. CCBST – Statistisches Dokument für Südländischen Roten Thun 

(1) Gemäß einer Kooperation der EK mit der "Commission for the conversation of southern 

bluefin tuna" (CCSBT) ist bei der Ein- und Wiederausfuhr von Südländischem Roten Thun der 

KN-Codes 0302 36 (frisch oder gekühlt) und 0303 46 (gefroren) ein Statistisches Dokument 

vorzulegen. 

Die Maßnahme ist im TARIC zur Zeit noch nicht gekennzeichnet. Eine Nichtvorlage des 

Dokuments hat die Nichtannahme der Anmeldung zur Folge. 

(2) Die Abfertigung der betreffenden Fische ist dem Zollamt Klagenfurt Villach (Post.ZA4-

mwm@bmf.gv.at) mit gleichzeitiger Übersendung des Statistischen Dokuments zu melden. 

mailto:Post.ZA4-mwm@bmf.gv.at
mailto:Post.ZA4-mwm@bmf.gv.at
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Statistisches Dokument 
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7.20. MO20 Bananen 

7.20.1. Gewichtsermittlung bei der Abfertigung von Bananen 

(1) Bei der Abfertigung zum freien Verkehr von Bananen des KN-Codes 0803 9010 ist gemäß 

Artikel 290c ZK-DVO (Verordnung (EWG) Nr. 2454/93) nicht das handelsübliche 

Durchschnittsgewicht pro Karton von 18,14 kg, sondern das tatsächliche Verzollungsgewicht 

(= Eigengewicht) heranzuziehen, welches für jede Sendung durch Verwiegung zu ermitteln 

ist. 

(2) Für die Abschreibung auf der Lizenz ist ebenso das tatsächliche Verzollungsgewicht 

heranzuziehen. 

7.20.1.1. Wiegenachweis 

(1) Es besteht die Möglichkeit, dass zur Prüfung des Nettogewichts von frischen Bananen des 

KN Codes 0803 9010 bei der Einfuhr in die Gemeinschaft den Anmeldungen zum zollrechtlich 

freien Verkehr ein Wiegenachweis für Bananen beigefügt wird, der in Feld 44 der Anmeldung 

mit dem Dokumentenartencode  

"C046 Wiegenachweis für Bananen" 

angegeben wird und der das Nettogewicht der betreffenden Sendung frischer Bananen nach 

Verpackungstyp und Ursprung angibt. 

(2) Der Wiegenachweis für Bananen wird nach dem in Anhang 38b ZK-DVO genannten 

Verfahren von zugelassenen Wiegern auf einem Formular nach dem Muster in Anhang 38c 

ZK-DVO ausgestellt (siehe Anhang).  

(3) Die Zollämter können Wirtschaftsbeteiligten, die mit der Einfuhr, Beförderung, Lagerung 

oder Umladung frischer Bananen befasst sind, unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen 

auf Antrag den Status des zugelassenen Wiegers bewilligen. Die Bewilligung, die in Feld 44 

der Anmeldung mit dem Dokumentenartencode  

"2PAW Bewilligung für Zugelassenen Wieger" 

angegeben wird, beschränkt sich auf das Wiegen frischer Bananen jedoch an dem Ort, der 

von dem Bewilligungszollamt überwacht wird. Das Zollamt versagt den Status des 

zugelassenen Wiegers, wenn der Antragsteller schwere oder wiederholte Zuwiderhandlungen 

gegen die Zollvorschriften begangen hat. 
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Der zugelassene Wieger hat das Zollamt vorab und unter Angabe von Verpackungstyp, 

Ursprung, Zeit und Ort zu benachrichtigen, dass eine Sendung frischer Bananen zur 

Erstellung eines Wiegenachweises gewogen wird. 

7.20.1.2. Kontrolle durch das Zollamt 

(1) Die Zollämter überprüfen auf Grundlage der Risikoanalyse bei mindestens 5 % der 

jährlich vorgelegten Wiegenachweise für Bananen das darin enthaltene Nettogewicht 

entweder durch 

 Anwesenheit beim Wiegen der repräsentativen Bananenstichproben durch den 

zugelassenen Wieger 

oder 

 eigenes Wiegen dieser Stichproben nach dem folgend vorgegebenen Verfahren: 

Zu diesem Zweck hat das Zollamt Aufzeichnungen zu führen.  

(2) Aus den Einheiten verpackter Bananen wird für jeden Verpackungstyp und Ursprung eine 

Stichprobe ausgewählt. Die Stichprobe der zu wiegenden Einheiten verpackter Bananen 

muss für die Sendung frischer Bananen repräsentativ sein: 

1. Sie muss mindestens die folgenden Mengen umfassen: 

 Anzahl der Einheiten 
verpackter Bananen (nach 

Verpackungstyp und 
Ursprung) 

Anzahl der zu 
prüfenden Einheiten 
verpackter Bananen 

 bis zu 400 

401 bis 700 

701 bis 1000 

1001 bis 2000 

2001 bis 4000 

4001 bis 6000 

mehr als 6000 

5 

7 

10 

13 

15 

18 

21 

2. Das Nettogewicht wird wie folgt bestimmt: 

a) durch Wiegen jeder zu prüfenden Einheit verpackter Bananen (Brutto) 

b) durch Öffnen mindestens einer Einheit verpackter Bananen und 

anschließender Ermittlung des Verpackungsgewichtes 
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c) das Gewicht dieser Verpackung wird für alle Verpackungen gleichen Typs und 

Ursprungs zugrunde gelegt und von dem Gewicht aller gewogenen Einheiten 

verpackter Bananen abgezogen. 

d) das durchschnittliche Nettogewicht pro Einheit verpackter Bananen, das so 

anhand des Gewichts der geprüften Stichproben für jeden Verpackungstyp und 

Ursprung ermittelt wurde, gilt als Grundlage für die Bestimmung des 

Nettogewichts der Sendung frischer Bananen. 

(3) Die Verwendung der von zugelassenen Wiegern ausgestellten Wiegenachweise für 

Bananen ist nicht auf Anmeldungen zum zollrechtlich freien Verkehr bei dem Zollamt, bei 

dem der Wiegenachweis erstellt wurde, begrenzt. Es kann ein Wiegenachweis für Bananen, 

der in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt wurde, in Österreich unter der Voraussetzung 

verwendet werden, dass sich feststellen lässt, dass die in dem anderen Mitgliedstaat zum 

zollrechtlich freien Verkehr angemeldeten Bananen zu der Sendung frischer Bananen gehört, 

für die der Wiegenachweis ausgestellt wurde.  

Damit kontrolliert werden kann, ob der betreffende Wiegenachweis eines anderen 

Mitgliedstaates von einem zugelassenen Wieger stammt, ist bei solchen Importen im 

Bundesministerium für Finanzen – Abteilung IV/7 (Wolfgang Berger, Tel.: 51433/504182) 

rückzufragen. 
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Anhang 38c ZK-DVO 
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7.21. MO21 Sonstige Erzeugnisse 

7.21.1. Einfuhr reinrassiger Zuchtpferde 

Richtlinie 94/28/EG des Rates vom 23. Juni 1994 über die grundsätzlichen tierzüchterischen 
und genealogischen Bedingungen für die Einfuhr von Tieren, Sperma, Eizellen und 
Embryonen aus Drittländern und zur Änderung der Richtlinie 77/504/EWG über reinrassige 
Zuchtrinder 

Verordnung (EG) Nr. 504/2008 der Kommission vom 6. Juni 2008 zur Umsetzung der 
Richtlinien 90/426/EWG und 90/427/EWG des Rates in Bezug auf Methoden zur 
Identifizierung von Equiden (gültig ab 1. Juli 2009) 

Verordnung BGBl. II Nr. 184/2004 § 24: Durchführung des Zollrechts (ZollR-DV 2004) 

Anlässlich der Abfertigung zum freien Verkehr reinrassiger Zuchtpferde des KN-Codes 0101 
21 in die Gemeinschaft hat der Einführer Folgendes vorzulegen bzw. für die Zollstelle 
bereitzuhalten: 

1. ein "Dokument zur Identifizierung von Equiden (Equidenpass)" (siehe Anhang I 

und II) (Dokumentenartencode in Feld 44 der Anmeldung"3DIE").  

Das Dokument des Anhanges I ist für bis zum 30. Juni 2009 identifizierte Tiere gültig, 

jenes des Anhanges II für ab 1. Juli 2009 identifizierte Tiere. 

2. eine "Abstammungs- und Zuchtbescheinigung" einer n der EU zugelassenen 

Zuchtorganisation, dass das Tier in ein in der Gemeinschaft geführtes Zuchtbuch 

eingeschrieben ist bzw. eingetragen wird. Diese Bescheinigung wird in Feld 44 der 

Anmeldung mit dem Dokumentenartencode "C026 - Nachweis der Eintragung in das 

Zuchtbuch zur Bescheinigung der Rassenreinheit" angegeben (siehe Anhang III). 

(Verzeichnis: http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html). 

- Bei Einfuhren direkt nach Österreich muss eine "Bestätigung E1" 

(Dokumentenartencode "C026 ") der Landwirtschaftskammer, in deren Bereich das 

Tier in das Zuchtbuch eingetragen bzw. einzutragen ist, vorgelegt werden (siehe 

Anhang IV) (eine Abschreibung der Bestätigung ist nicht zulässig). 

3. ein "Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE) gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 136/2004" (Dokumentenartencode "N853") ausgestellt von einem 

Grenztierarzt der EU (siehe Anhang V). Für Einfuhren aus Andorra, Schweiz, Färöer, 

Liechtenstein, Norwegen und San Marino ist dieses Dokument nicht erforderlich.  

In dem Dokument muss in Feld 35 die Entscheidung "Zulässig für den Binnenmarkt" 

angegeben sein, die in der Anmeldung mit dem Dokumentenartencode "7282 - 

"Entscheidung des Grenztierarztes - Ware für den Binnenmarkt (Feld 32 GVDE-

Ware / Feld 35 GVDE-Tiere) zugelassen" zu codieren ist.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0028:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:149:0003:0032:DE:PDF
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BGBl&id=300&hz_nkdo=bgbl&hz_nkdt=II&hz_nkdnr=184/2004
http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html
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7.21.1.1. Anhang I – Dokument zur Identifizierung von Equiden (Equidenpass) 

gültig für bis zum 30. Juni 2009 identifizierte Tiere (3DIE) 

I. Das (formlose) "Dokument zur Identifizierung von Equiden" (Equidenpass) enthält alle für 

seine Verwendung erforderlichen Angaben sowie den Namen der ausstellenden Behörde.  

II. Passinhalt 

A. Der Pass muss folgende Angaben enthalten:  

1. Kapitel I - Eigentümer oder Verfügungsberechtigter des Equiden 

2. Kapitel II und III  

Identifizierung des Equiden 

Identifizierung durch die zuständige Behörde.  

3. Kapitel IV - Eintragung der Identitätskontrollen 

In allen Fällen, in denen dies in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

vorgesehen ist, wird die Identität des betreffenden Equiden von der zuständigen 

Behörde überprüft und das Kontrollergebnis eingetragen.  

4. Kapitel V und VI - Eintragung der Impfungen 

Alle Impfungen sind unter Kapitel V (Pferde-Influenza) bzw. unter Kapitel VI (alle 

anderen Impfungen) einzutragen.  

5. Kapitel VII - Gesundheitskontrollen durch Laboruntersuchungen 

Im Interesse der Ermittlung ansteckender Krankheiten sind alle Kontrollergebnisse 

schriftlich festzuhalten.  

B. Der Pass kann folgende Angaben enthalten:  

 Kapitel VIII - Gesundheitsmindestanforderungen 

Kapitel VIII legt die Gesundheitsmindestanforderungen fest und enthält ein 

Verzeichnis der Krankheiten, die für diese Tiergesundheitsbescheinigung in 

Betracht zu ziehen sind.  
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7.21.1.2. Anhang II – Dokument zur Identifizierung von Equiden (Equidenpass) 

gültig für ab 1. Juli 2009 identifizierte Tiere (3DIE) 

I. Das "Dokument zur Identifizierung von Equiden (Equidenpass) muss alle für seine 
Verwendung erforderlichen Informationen sowie die Angaben zur ausstellenden Stelle auf 
Französisch, Englisch und in der Amtssprache des Mitgliedstaats oder Landes enthalten, 
in dem die ausstellende Stelle ihren Hauptsitz hat. 

II. Im Pass enthaltene Angaben: 

A. Der Pass muss folgende Informationen enthalten: 

1. Abschnitte I und II — Identifizierung 

Der Equide muss von der zuständigen Behörde identifiziert werden. Die 
Identifizierungsnummer muss das Tier und die Stelle, die das 
Identifizierungsdokument ausstellt, eindeutig ausweisen und mit der universellen 
Equiden-Lebensnummer (UELN) kompatibel sein. 

Unter Ziffer 5 in Abschnitt I muss Platz für mindestens 15 Stellen des 
Transponder-Codes vorgesehen sein. Im Falle eingetragener Equiden muss der 
Pass den Stammbaum und die Zuchtbuchkategorie enthalten, in die das Tier 
gemäß den Bestimmungen des zugelassenen Zuchtverbands eingetragen ist, der 
den Pass ausstellt. 

2. Abschnitt III — Besitzer 

Der Name des Eigentümers oder seines Verfügungsberechtigten/Vertreters muss 
angegeben werden, soweit die ausstellende Stelle dies verlangt. 

3. Abschnitt IV — Eintragung der Identitätskontrollen 

In allen Fällen, in denen dies in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
vorgesehen ist, wird die Identität des betreffenden Equiden von der zuständigen 
Behörde eingetragen. 

4. Abschnitte V und VI — Eintragung der Impfungen 

Alle Impfungen sind unter Abschnitt V (nur Pferde-Influenza) bzw. unter Abschnitt 
VI (alle anderen Impfungen) einzutragen. Die Information kann in Form eines 
Aufklebers geliefert werden. 

5. Abschnitt VII — Gesundheitskontrollen durch Laboruntersuchungen 

Im Interesse der Ermittlung übertragbarer Krankheiten sind alle 
Kontrollergebnisse schriftlich festzuhalten. 

6. Abschnitt VIII — Gültigkeit des Dokuments für Verbringungszwecke 

Aussetzung der Gültigkeit/erneute Gültigkeit des Dokuments gemäß Artikel 4 
Absatz 4 der Richtlinie 90/426/EWG und Liste der anzeigepflichtigen Krankheiten. 

7. Abschnitt IX — Verabreichung von Tierarzneimitteln 

Teil I und Teil II bzw. Teil III dieses Abschnitts sind entsprechend den 
Erläuterungen für den betreffenden Abschnitt auszufüllen. 

B. Der Pass kann folgende Angaben enthalten: 

Abschnitt X — Gesundheitsmindestanforderungen 
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7.21.1.3. Anhang III – Abstammung- und Zuchtbescheinigung (C026) 
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7.21.1.4. Anhang IV – Bestätigung E1 (C026) 
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Rückseite 
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7.21.1.5. Anhang V – Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE 

Tiere) (N853) 
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7.21.2. Einfuhr von Zuchtschweinen 

Richtlinie 88/661/EWG des Rates vom 19. Dezember 1988 über die tierzüchterischen Normen 
für Zuchtschweine  

Richtlinie 94/28/EG des Rates vom 23. Juni 1994 über die grundsätzlichen tierzüchterischen 
und genealogischen Bedingungen für die Einfuhr von Tieren, Sperma, Eizellen und 
Embryonen aus Drittländern und zur Änderung der Richtlinie 77/504/EWG über reinrassige 
Zuchtrinder  

Entscheidung 96/510/EG mit Abstammungs- und Zuchtbescheinigungen für die Einfuhr von 
Zuchttieren, ihrem Sperma, ihren Eizellen und Embryonen 

Verordnung BGBl. II Nr. 184/2004 § 24: Durchführung des Zollrechts (ZollR-DV 2004) 

Anlässlich der Abfertigung zum freien Verkehr von Zuchtschweinen des KN-Codes 0103 10 in 

die Gemeinschaft hat der Einführer Folgendes vorzulegen: 

a) eine "Abstammungs- und Zuchtbescheinigung" einer in der EU zugelassenen 

Zuchtorganisation, dass das Tier in ein in der Gemeinschaft geführtes Zuchtbuch 

eingeschrieben ist bzw. eingetragen wird (siehe Anhang I).  

- Bei der Einfuhr von hybriden Zuchtschweinen ist anstelle der "Abstammungs- und 

Zuchtbescheinigung" eine "Bescheinigung für die Einfuhr von hybriden 

Zuchtschweinen" (siehe Anhang II) vorzulegen.  

Die Bescheinigungen werden in Feld 44 der Anmeldung mit dem Dokumentenartencode 

"C026 - Nachweis der Eintragung in das Zuchtbuch zur Bescheinigung der 

Rassenreinheit" angegeben  

(Verzeichnis: http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html) 

- Bei Einfuhren direkt nach Österreich muss in beiden o.g. Fällen eine "Bestätigung 

E1" (Dokumentenartencode "C026") der Landwirtschaftskammer, in deren Bereich 

das Tier in das Zuchtbuch eingetragen bzw. einzutragen ist, vorgelegt werden (siehe 

Anhang III) (eine Abschreibung der Bestätigung ist nicht zulässig). 

b) ein "Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE) gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 136/2004" (Dokumentenartencode "N853") ausgestellt von einem 

Grenztierarzt der EU (siehe Anhang IV). Für Einfuhren aus Andorra, Schweiz, Färöer, 

Liechtenstein, Norwegen und San Marino ist dieses Dokument nicht erforderlich.  

In dem Dokument muss in Feld 35 die Entscheidung "Zulässig für den Binnenmarkt" 

angegeben sein, die in der Anmeldung mit dem Dokumentenartencode "7282 - 

"Entscheidung des Grenztierarztes - Ware für den Binnenmarkt (Feld 32 GVDE-

Ware / Feld 35 GVDE-Tiere) zugelassen" zu codieren ist.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31988L0661:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0028:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D0510:DE:HTML
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BGBl&id=300&hz_nkdo=bgbl&hz_nkdt=II&hz_nkdnr=184/2004
http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/breeding/breeding.html
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7.21.2.1. Anhang I – Nachweis der Eintragung in das Herdbuch zur Bescheinigung 

der Rassenreinheit (C026) 
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7.21.2.2. Anhang II – Bescheinigung für die Einfuhr von hybriden 

Zuchtschweinen (C026) 
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7.21.2.3. Anhang III - Bestätigung E1 (C026) 
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Rückseite 
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7.21.2.4. Anhang IV - Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE 

Tiere) (N853) 
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7.22. MO22 Eier 

7.22.1. VO 539/2007 - Kontingente im Eiersektor und Eieralbumin 

Verordnung (EG) Nr. 539/2007 der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Zollkontingenten im Sektor Eier und Eieralbumin 

(1) Bei der Abfertigung in den zollrechtlich freien Verkehr von bestimmten Erzeugnissen aus 

Eier und Eieralbumin zum zollrechtlich freien Verkehr ist  

- eine Einfuhrlizenz vorzulegen, die in Feld 44 der Anmeldung mit den 

Dokumentenartencode  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

Feld 20: Verordnung (EG) Nr. 539/2007 

Feld 24: Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
539/2007 

Bei Einfuhren im Rahmen dieser Verordnung st in den Feldern 17 und 18 der Einfuhrlizenz 

die Menge in Schaleneiäquivalent angegeben und somit auch in den Feldern 29 und 30 

abzuschreiben. Die Umrechnung erfolgt nach den in Anhang 69 ZK-DVO (Verordnung (EWG) 

Nr. 2454/93) der Kommission festgelegten pauschalen Ausbeutesätzen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_128/l_12820070516de00190025.pdf
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7.23. MO23 Geflügelfleisch 

7.23.1. VO 1484/95 - Zusätzlicher Einfuhrzoll 

Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur 

Regelung der zusätzlichen Einfuhrzölle in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für 

Eieralbumin und zur Festsetzung dieser zusätzlichen Einfuhrzölle 

(1) Wie unter Abschnitt 3.2. angeführt, kann die Kommission für bestimmte Erzeugnisse 

einen zusätzlichen Einfuhrzoll festsetzen. Bei Einfuhren im Rahmen einer Kontingent- oder 

Präferenzregelung wird kein zusätzlicher Einfuhrzoll erhoben. 

Für die Berechnung des zusätzlichen Einfuhrzolles werden der cif-Einfuhrpreis der 

betreffenden Sendung, der Schwellenpreis sowie der repräsentative Preis herangezogen. 

1. Der cif-Einfuhrpreis besteht aus 

 dem fob-Preis der Ware im Ursprungsland und 

 den tatsächlichen Transport- und Versicherungskosten bis zum Ort des Verbringens in 

das Zollgebiet der Gemeinschaft. 

2. Der Schwellenpreis wird ebenfalls von der Kommission festgesetzt (siehe Anhang II der 

Verordnung (EG) Nr. 1484/95). 

3. Der repräsentative Preis wird von der Kommission je Erzeugnis und Ursprungsland 

festgesetzt und ist im TARIC ersichtlich. 

(2) Die Höhe des tatsächlichen zusätzlichen Einfuhrzolles wird auf Grundlage des cif-

Einfuhrpreises (Preis frei EU-Grenze) einer Sendung wie folgt berechnet (KN-Code 0207 

1410): 

cif-Einfuhrpreis der Sendung (EUR/100 kg) Zusätzlicher Einfuhrzoll (EUR/100 kg) 

> 300,150 kein zusätzlicher Einfuhrzoll 

> 200,100 - 300,150 90,05 – cif-Einfuhrpreis * 0,3 

> 133,400 – 200,100 130,07 – cif-Einfuhrpreis * 0,5 

> 83,375 – 133,400 156,75 - cif-Einfuhrpreis * 0,7 

< 83,375 173,42 - cif-Einfuhrpreis * 0,9 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1995/R/01995R1484-19990325-de.pdf
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(3) Liegt der cif-Einfuhrpreis einer Sendung über dem repräsentativen Preis, so muss der 

Einführer mindestens einen der folgenden Nachweise vorzulegen: 

 Kaufvertrag oder jeden entsprechenden Nachweis; 

 Versicherungsvertrag, 

 Rechnung, 

 (gegebenenfalls) Beförderungsvertrag, 

 Ursprungsbescheinigung, 

 Konnossement im Falle der Beförderung auf dem Seeweg. 

(4) Der Einführer hat bei Annahme der Anmeldung eine Sicherheit zu leisten, die der 

Differenz zwischen der Höhe des auf der Grundlage des für das betreffende Erzeugnis 

geltenden repräsentativen Preises berechneten zusätzlichen Einfuhrzolls und der Höhe des 

auf der Grundlage des cif-Einfuhrpreises der betreffenden Sendung berechneten zusätzlichen 

Einfuhrzolls entspricht. 

(5) Der Einführer hat 

 innerhalb zwei Monate ab Verkauf der Ware jedoch 

 höchstens neun Monate ab Annahme der Anmeldung zum zollrechtlich freien Verkehr 

nachzuweisen, dass die Sendung zu Bedingungen abgesetzt wurde, die den angegebenen 

cif-Einfuhrpreis bestätigen. Bei begründetem Antrag kann die Frist von neun Monaten um 

höchstens drei Monate verlängert werden. 

Die geleistete Sicherheit wird freigegeben, insoweit die Nachweise nach Absatz 3 erbracht 

und die vorstehenden Fristen eingehalten wurden. Dazu wird der zusätzliche Einfuhrzoll auf 

Grund des nachgewiesenen cif-Einfuhrpreises berechnet und einbehalten, die zuviel 

eingehobene Sicherheit wird erstattet. 

(6) Bestehen Zweifel, dass die Verkaufspreise der Realität der angegebenen cif-Einfuhrpreise 

entsprechen, so ist eine Nachprüfung durch die Außen- und Betriebsprüfung zu veranlassen. 

Wird die Nichteinhaltung festgestellt, so ist die Sicherheit als Zoll einzubehalten. Im Falle 

einer vorherigen Freigabe der Sicherheit ist der aushaftende Zoll zuzüglich Zinsen für die Zeit 

von der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr bis zur Festsetzung vorzuschreiben. Der 

Zinssatz richtet sich nach § 80 ZollR-DG. 
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7.23.2. VO 536/2007 - Kontingent für Geflügelfleisch aus den Vereinigten 

Staaten von Amerika  

Verordnung (EG) Nr. 536/2007 der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Eröffnung und 

Verwaltung eines den Vereinigten Staaten von Amerika zugewiesenen Einfuhrzollkontingents 

für Geflügelfleisch 

(1) Bei der Abfertigung von bestimmtem Geflügelfleisch aus den Vereinigten Staaten von 

Amerika zum zollrechtlich freien Verkehr ist vom Einführer Folgendes vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - „Verordnung (EG) Nr. 536/2007“ 

 Feld 24: - „Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 536/2007“ 

 und wenn das Ende der Gültigkeit mit 30.6. des betreffenden Jahres endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) ein nichtpräferentielles Ursprungszeugnis mit dem Dokumentenartencode  

"U004 Ursprungsnachweis nach Artikel 55 bis 65 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93" 

(siehe Artikel 55 bis 65 ZK-DVO). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_128/l_12820070516de00060012.pdf
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7.23.3. VO 616/2007 - Geflügelfleisch mit Ursprung in Brasilien, Thailand 

und sonstigen Drittländern 

Verordnung (EG) Nr. 616/2007 der Kommission vom 4. Juni 2007 zur Eröffnung und 

Verwaltung von gemeinschaftlichen Zollkontingenten für Geflügelfleisch mit Ursprung in 

Brasilien, Thailand und sonstigen Drittländern 

(1) Bei der Abfertigung des betreffenden Geflügelfleisches zum zollrechtlich freien Verkehr ist 

vom Einführer Folgendes vorzulegen: 

a) eine Einfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit den Dokumentenartencodes  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - Verordnung (EG) Nr. 616/2007 

 Feld 24: - „Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
616/2007" 

und 

bei Lizenzen der Gruppen 3 und 6: 

- Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für 
Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien und Thailand 

bei Lizenzen der Gruppe 8: 

- Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für 
Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien 

 und wenn das Ende der Gültigkeit mit 30.6. des betreffenden Jahres endet: 

- „Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur 
Anwendung“ (in diesem Fall gilt die „Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagsregelung“ nicht!) 

b) bei Einfuhren aus Brasilien bzw. Thailand zusätzlich ein nichtpräferentielles 

Ursprungszeugnis mit dem Dokumentenartencode  

"U004 Ursprungsnachweis nach Artikel 55 bis 65 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93" 

(siehe Artikel 55 bis 65 ZK-DVO). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_142/l_14220070605de00030011.pdf


MO-8300 GZ BMF-010307/0310-IV/7/2007 idF GZ BMF-010307/0075-IV/7/2015 vom 01. Februar 2016 

 

© Bundesministerium für Finanzen 50 - 27 

 



MO-8300 GZ BMF-010307/0310-IV/7/2007 idF GZ BMF-010307/0075-IV/7/2015 vom 01. Februar 2016 

 

© Bundesministerium für Finanzen 50 - 28 

7.24. MO24 Eieralbumin 

7.24.1. VO 539/2004 - Kontingente im Eiersektor und Eieralbumin 

Verordnung (EG) Nr. 539/2007 der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Zollkontingenten im Sektor Eier und Eieralbumin 

(1) Bei der Abfertigung in den zollrechtlich freien Verkehr von bestimmten Erzeugnissen aus 

Eier und Eieralbumin zum zollrechtlich freien Verkehr ist  

- eine Einfuhrlizenz vorzulegen, die in Feld 44 der Anmeldung mit den 

Dokumentenartencode  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: Verordnung (EG) Nr. 539/2007 

 Feld 24: Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 539/2007 

Bei Einfuhren im Rahmen dieser Verordnung st in den Feldern 17 und 18 der Einfuhrlizenz 

die Menge in Schaleneiäquivalent angegeben und somit auch in den Feldern 29 und 30 

abzuschreiben. Die Umrechnung erfolgt nach den in Anhang 69 ZK-DVO (Verordnung (EWG) 

Nr. 2454/93) der Kommission festgelegten pauschalen Ausbeutesätzen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_128/l_12820070516de00190025.pdf
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7.25. MO25 Olivenöl und Tafeloliven 

7.25.1. VO 2005/97 - VO 148/98 Einfuhr von Olivenöl aus Algerien 

Verordnung (EG) Nr. 2005/97 des Rates mit Durchführungsbestimmungen zur 

Sonderregelung für die Einfuhr von Olivenöl mit Ursprung in Algerien 

Verordnung (EG) Nr. 148/98 der Kommission zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 

2005/97 mit Durchführungsbestimmungen zur Sonderregelung für die Einfuhr von Olivenöl 

mit Ursprung in Algerien 

(1) Der Drittlandszollsatz wird bei der Einfuhr von anderem als raffiniertem Olivenöl der KN-

Codes 1509 10 und 1510 0010, das vollständig in Algerien gewonnen und unmittelbar aus 

diesem Land in die Gemeinschaft befördert wird um 0,7245 EUR je 100 kg gesenkt (im 

TARIC in der Präferenzspalte bereits berücksichtigt). 

(2) Wenn von Algerien auf Olivenöl eine besondere Ausfuhrabgabe erhoben wird, so wird bei 

der Einfuhr von vollständig in Algerien gewonnenem und unmittelbar aus diesem Land in die 

Gemeinschaft verbrachtem Olivenöl der KN-Codes 1509 10 und 1510 0010 der 

Präferenzzollsatz gemäß Absatz 1 zusätzlich um den Betrag der Sonderabgabe von bis zu 

14,60 EUR je 100 kg verringert (im TARIC in Fußnoten berücksichtigt). 

(3) Der Absatz 2 wird jedoch nur angewendet, wenn der Einführer nachweist, dass die 

Sonderabgabe im Einfuhrpreis berücksichtigt ist und dass der Einführer dem Ausführer diese 

Abgabe in der im Absatz 2 angegebenen Höhe vergütet hat. 

(4) Den Zollämtern ist durch Vorlage von Verwaltungs- Handels- und Bankunterlagen 

glaubhaft nachzuweisen, dass die Bedingungen nach Absatz 3 erfüllt sind. 

(5) Als Ausführer gilt die Person, die in der Bescheinigung EUR.1 bezeichnet ist. 

(6) Bei der Einfuhr von behandeltem Olivenöl des KN-Codes 1510 0090 aus Algerien das 

vollständig in diesem Land gewonnen und unmittelbar in die Gemeinschaft verbracht worden 

ist, wird der geltende Zollsatz um 7,003 EUR je 100 kg vermindert (im TARIC in der 

Präferenzspalte bereits berücksichtigt). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R2005:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:018:0003:0003:DE:PDF
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7.25.2. VO 2008/97 - Einfuhr von Olivenöl aus der Türkei  

Verordnung (EG) Nr. 2008/97 des Rates mit Durchführungsbestimmungen zur 

Sonderregelung für die Einfuhr von Olivenöl und bestimmten anderen landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen mit Ursprung in der Türkei 

(1) Der Drittlandszollsatz wird bei der Einfuhr von anderem als raffiniertem Olivenöl der KN-

Codes 1509 10 und 1510 0010, das vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus 

diesen Ländern in die Gemeinschaft befördert wird um 10 % gesenkt (im TARIC in der 

Präferenzspalte bereits berücksichtigt). 

(2) Als Ausführer gilt die Person, die in der Bescheinigung ATR.1 bezeichnet ist. 

(3) Bei der Einfuhr von behandeltem Olivenöl des KN-Codes 1509 9000 aus der Türkei das 

vollständig in diesem Land gewonnen und unmittelbar in die Gemeinschaft verbracht worden 

ist, wird der geltende Zollsatz für Olivenöl der KN-Codes um 5 % vermindert (im TARIC in 

der Präferenzspalte bereits berücksichtigt). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1997/R/01997R2008-19980101-de.pdf
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7.26. MO26 NA I-Waren 

7.26.1. entfällt 

7.26.2. VO 1498/2007 - Zucker sowie zucker- und kakaohaltige 

Mischungen aus AKP/ÜLG 

Gemäß dem Beschluss 2001/822/EG des Rates vom 27. November 2001 über die Assoziation 

der überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Gemeinschaft ("Übersee-

Assoziationsbeschluss") wurde die  

Verordnung (EG) Nr. 1498/2007 der Kommission vom 18. Dezember 2007 mit besonderen 

Modalitäten für die Erteilung der Einfuhrlizenzen für Zucker sowie zucker- und kakaohaltige 

Mischungen mit Ursprungskumulierung AKP/ÜLG oder EG/ÜLG erlassen. 

Die Verordnung gilt für die Einfuhr der Erzeugnisse des Kapitels 17 und der KN-Codes 1806 

10 30 und 1806 10 90 mit Ursprung in den ÜLG  

Um die Begünstigung (Nullzollsatz) in Anspruch nehmen zu können, ist  

- eine Einfuhrlizenz vorzulegen, die in Feld 44 der Anmeldung mit den 

Dokumentenartencode  

"L001 Einfuhrlizenz AGRIM" und  

"Y100 Besondere Angaben auf der Einfuhrlizenz AGRIM"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und folgende Angaben enthält: 

 Feld 20: - "Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), 
Ordnungsnummer 09.4652" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:333:0006:0009:DE:PDF
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8. Besondere Bestimmungen Ausfuhr 

Unter diesem Abschnitt sind alle den Bereich der Marktordnung Ausfuhr ohne Erstattung 

betreffenden Verordnungen angeführt. Die Bestimmungen der angegebenen Verordnungen 

des unten angeführten Verzeichnisses finden sie unter den angegebenen Abschnitten dieser 

Arbeitsrichtlinie.  

8.1. MO01 Getreide 

8.1.1. VO 88/2007 - Ausfuhr von Teigwaren in die USA 

Verordnung (EG) Nr. 88/2007 der Kommission vom 12. Dezember 2006 über besondere 

Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen für in Form von Teigwaren ausgeführtes 

Getreide der KN-Codes 1902 11 00 und 1902 19 

(1) Bei der Ausfuhr aus dem freien Verkehr der Gemeinschaft von Teigwaren der 

Unterpositionen 1902 1100 und 1902 1900 der KN in die USA ist Folgendes vorzulegen: 

a) eine Ausfuhrlizenz, die in Feld 44 der Anmeldung mit dem Dokumentenartencode  

"X001 Ausfuhrlizenz AGREX"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501). 

b) eine "Bescheinigung P2" mit dem Dokumentenartencode  

"C012 Certificate for the export of pasta to the USA"  

vorgelegt, in der ist  

 in Feld 10 des Originals und der Abschriften der Bescheinigung P2  

anzukreuzen, ob eine Erstattung beantragt wird oder es sich um eine Ausfuhr ohne 

Erstattung handelt. 

(2) Erfolgt die Ausfuhr der oben genannten Teigwaren aus der aktiven Veredelung, bei 

welcher neben Getreideerzeugnissen des freien Verkehrs der Gemeinschaft auch 

Drittlandswaren verwendet wurden, so darf auf der Bescheinigung P2 kein Sichtvermerk 

angebracht werden. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_021/l_02120070130de00160024.pdf
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C012 Bescheinigung P2 
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8.1.2. VO 571/2009 Ausfuhr von Kartoffelstärke ohne Erstattung 

Verordnung (EG) Nr. 571/2009 der Kommission vom 30. Juni 2009 mit 

Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 des Rates zur Einführung 

einer Kontingentierungsregelung für die Kartoffelstärkeerzeugung  

(1) Im Rahmen dieser Verordnung kann die über das Unterkontingent eines Unternehmens 

hinaus erzeugte Kartoffelstärke des KN-Codes 1108 13 ohne Ausfuhrerstattung ausgeführt 

werden: 

(2) Bei der Anmeldung ist  

a) eine Ausfuhrlizenz vorzulegen, die in Feld 44 der Anmeldung mit dem 

Dokumentenartencode  

"X001 Ausfuhrlizenz AGREX"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und in Feld 20 folgende Angabe enthält: 

„Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 84a Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 

1308/2013“ 

b) in Feld 44 der Anmeldung der zusätzliche Informations Code  

"30600 Kartoffelstärke für die Ausfuhr ohne Erstattung"  

einzutragen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:171:0006:0016:DE:PDF
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8.10. MO10 Zucker 

8.10.1. VO 951/2006 Nichtquotenzucker in der Ausfuhr ohne Erstattung 

Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommission vom 30. Juni 2006 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den 

Zuckerhandel mit Drittländern 

(1) Im Rahmen dieser Verordnung kann Nichtquotenzucker (auch Überschusszucker oder 

"Out of Quota"-Zucker genannt) ohne Erstattung in folgender Form ausgeführt werden: 

 Weißzucker der KN-Codes 1701 91 und 1701 9910 oder 

 Isoglucose der KN-Codes 1702 3010, 1702 4010, 1702 6010, 1702 9030. 

(2) Bei der Anmeldung ist  

a) eine Ausfuhrlizenz vorzulegen, die in Feld 44 der Anmeldung mit dem 

Dokumentenartencode  

"X001 Ausfuhrlizenz AGREX"  

angegeben wird (siehe RL MO-8501) und in Feld 20 folgende Angabe enthält: 

 „Nichtquotenzucker für die Ausfuhr ohne Erstattung“ oder 

 „Nichtquotenisoglucose für die Ausfuhr ohne Erstattung“ 

b) in Feld 44 der Anmeldung der zusätzliche Informations Code  

"30500 - Nichtquotenzucker für die Ausfuhr ohne Erstattung"  

einzutragen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0951:20081001:DE:PDF
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8.16. MO16 Hopfen 

8.16.1. Bescheinigung gemäß VO 1308/2013 

(1) Nach Artikel 77 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013unterliegen die in der Gemeinschaft 

geernteten oder hergestellten Erzeugnisse des Hopfensektors einem 

Bescheinigungsverfahren. 

(2) Bescheinigungen werden nur für Erzeugnisse erteilt, welche die 

Mindestqualitätsmerkmale für eine bestimmte Vermarktungsstufe aufweisen. Für 

Hopfenpulver, Lupulin-angereichertes Hopfenpulver, Hopfenextrakt und Hopfen-

Mischerzeugnisse wird die Bescheinigung nur erteilt, wenn der Alpha-Säure-Gehalt dieser 

Erzeugnisse mindestens dem des Hopfens entspricht, aus dem sie gewonnen wurden. 

(3) Die Bescheinigung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

a) den Ort/die Orte der Hopfenerzeugung, 

b) das Erntejahr/die Erntejahre, 

c) die Sorte(n). 

(4) Erzeugnisse des Hopfensektors dürfen nur in Verkehr gebracht oder ausgeführt 

werden, wenn die Bescheinigung gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 ausgestellt worden ist. Die 

Hopfenzertifizierung (C050), welche die Herkunft und Rückverfolgbarkeit umfasst, wird von 

autorisierten Personen der Agrar Markt Austria durchgeführt. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:DE:PDF
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9. Rechtsgrundlagen 

Hinweis: 

Die in Folge angegebenen Verlinkungen zu den diversen Verordnungen sind 
grundsätzlich nur zum Zeitpunkt der Novellierung der Arbeitsrichtlinie aktuell und 
können zwischenzeitlich geändert worden sein. Die letzten Änderungen bzw. die zuletzt 
von der Europäischen Kommission konsolidierten Fassungen (zeitliche Verzögerungen 
sind möglich) finden Sie grundsätzlich unter EUR-Lex oder EUR-RIS. 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 25. März 1957 (Europäische 

Union vom 7. Februar 1992) idF. ABl Nr. C 321 vom 29. Dezember 2006 

Verordnung (EWG) Nr. 2388/84 der Kommission über besondere 

Durchführungsbestimmungen für die Erstattungen bei der Ausfuhr bestimmter 

Rindfleischkonserven (siehe Abschnitt 7.7.6.)  

Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates vom 26. November 1990 über die Einfuhr von 

Reis mit Ursprung in Bangladesch (siehe Abschnitt 7.8.1.) 

Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 

Zollkodex der Gemeinschaften (Arbeitsrichtlinie ZK) 

Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit 

Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung 

des Zollkodex der Gemeinschaften (ZK-DVO) 

Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommission vom 28. Juni 1995 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Regelung der zusätzlichen Einfuhrzölle in den Sektoren 

Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin (siehe Abschnitt 7.22.1. und Abschnitt 

7.23.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 347/96 der Kommission vom 27. Februar 1996 über die Einführung 

eines beschleunigten Mitteilungsverfahrens für die Abfertigung von Lachs zum freien 

Verkehr in der Europäischen Gemeinschaft (siehe Abschnitt 6.) 

Verordnung (EG) Nr. 996/97 der Kommission vom 3. Juni 1997 zur Eröffnung und 

Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für gefrorenes Rindersaumfleisch des KN-Codes 

0206 29 91 (siehe Abschnitt 7.7.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 2005/97 des Rates vom 9. Oktober 1997 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Sonderregelung für die Einfuhr von Olivenöl mit Ursprung 

in Algerien (siehe Abschnitt 7.25.2.) 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=de
http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=de
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/ce321/ce32120061229de00010331.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1984/R/01984R2388-19930101-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1990R3491:20071224:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20090101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995R1484:19990325:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1996/R/01996R0347-19990713-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1997/R/01997R0996-20070816-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R2005:DE:HTML
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Verordnung (EG) Nr. 2008/97 des Rates vom 9. Oktober 1997 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Sonderregelung für die Einfuhr von Olivenöl und 

bestimmten anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit Ursprung in der Türkei (siehe 

Abschnitt 7.25.2.) 

Verordnung (EG) Nr. 148/98 der Kommission vom 22. Januar 1998 zur Anwendung der 

Verordnung (EG) Nr. 2005/97 mit Durchführungsbestimmungen zur Sonderregelung für die 

Einfuhr von Olivenöl mit Ursprung in Algerien (siehe Abschnitt 7.25.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 2390/98 der Kommission vom 5. November 1998 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1706/98 des Rates hinsichtlich der 

Einfuhrregelung für bestimmte Getreidesubstitutionserzeugnisse und 

Verarbeitungserzeugnisse aus Getreide und Reis mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im 

karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP) oder in den Überseeischen Ländern und 

Gebieten (ÜLG) (siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 1035/2001 des Rates vom 22. Mai 2001 zur Einführung einer 

Fangdokumentationsregelung für Dissostichus spp. (siehe Abschnitt 7.19.2.) 

Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 der Kommission vom 14. Dezember 2001 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates zur 

Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröffnung der betreffenden 

Zollkontingente (siehe Abschnitt 7.6.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 2306/2002 der Kommission vom 20. Dezember 2002 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 104/2000 hinsichtlich der Mitteilung 

der Preise von eingeführten Fischereierzeugnissen (siehe Abschnitt 6.) 

Verordnung (EG) Nr. 462/2003 der Kommission vom 13. März 2003 zur Festlegung der den 

Sektor Schweinefleisch betreffenden Durchführungsbestimmungen zur Regelung für die 

Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im 

karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) (siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 701/2003 der Kommission vom 16. April 2003 mit den 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2286/2002 des Rates hinsichtlich der 

Regelung für die Einfuhr von Erzeugnissen der Sektoren Geflügelfleisch und Eier mit 

Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-

Staaten) (siehe Abschnitt 5.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1997/R/01997R2008-19980101-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:018:0003:0003:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/1998/R/01998R2390-20070101-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/consleg/2001/R/02001R1035-20061006-de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R2535:20080701:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2306:20070101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0462:20070101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0701:20070101:DE:PDF
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Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 des Rates vom 8. April 2003 über eine Regelung zur 

statistischen Erfassung von Rotem Thun, Schwertfisch und Großaugenthun in der 

Gemeinschaft (siehe Abschnitt 7.19.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 2247/2003 der Kommission vom 19. Dezember 2003 mit 

Durchführungsbestimmungen für den Rindfleischsektor zu der Verordnung (EG) Nr. 

2286/2002 des Rates über die Regelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse und daraus 

hergestellte Waren mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im 

Pazifischen Ozean (AKP-Staaten) (siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 2305/2003 der Kommission vom 29. Dezember 2003 zur Eröffnung 

und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für die Einfuhr von Gerste (siehe 

Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 2336/2003 der Kommission vom 30. Dezember 2003 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 670/2003 des Rates mit besonderen 

Maßnahmen für den Markt für Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs (siehe Abschnitt 

7.5.2.) 

Verordnung (EG) Nr. 1964/2005 des Rates vom 29. November 2005 über die Zollsätze für 

Bananen (siehe Abschnitt 7.20.) 

Verordnung (EG) Nr. 402/2006 der Kommission vom 8. März 2006 zur Änderung der 

Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) 

Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften 

(Bananenverwiegung) (siehe Abschnitt 7.20.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommission vom 30. Juni 2006 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den 

Zuckerhandel mit Drittländern (siehe Abschnitt 7.10.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 969/2006 der Kommission vom 29. Juni 2006 über die Eröffnung und 

Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für die Einfuhr von Mais aus Drittländern 

(siehe Abschnitt 7.1.7.) 

Verordnung (EG) Nr. 972/2006 der Kommission vom 29. Juni 2006 zur Festlegung von 

Sonderbestimmungen für die Einfuhr von Basmati-Reis und einer vorübergehenden 

Kontrollregelung für die Ursprungsbestimmung (siehe Abschnitt 7.8.7.) 

Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission vom 31. August 2006 mit gemeinsamen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:295:0001:0042:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2247:20070301:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2305:20080101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2336:20080701:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/l_316/l_31620051202de00010002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:070:0035:0039:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0951:20090302:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_176/l_17620060630de00530062.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_176/l_17620060630de00530062.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1301:20070101:DE:PDF
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Regeln für die Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse 

im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 1667/2006 des Rates vom 7. November 2006 über Glukose und 

Laktose) 

Verordnung (EG) Nr. 1918/2006 der Kommission vom 20. Dezember 2006 zur Eröffnung 

und Verwaltung eines Zollkontingents für Olivenöl mit Ursprung in Tunesien (siehe Abschnitt 

5.) 

Verordnung (EG) Nr. 1964/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 zur Eröffnung 

und Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für Reis mit Ursprung in Bangladesch gemäß 

der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates (siehe Abschnitt 7.8.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 1979/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 zur Eröffnung 

und Verwaltung von Zollkontingenten für aus Drittländern eingeführte Pilzkonserven (siehe 

Abschnitt 7.13.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 88/2007 der Kommission vom 12. Dezember 2006 über besondere 

Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen für in Form von Teigwaren ausgeführtes 

Getreide der KN-Codes 1902 11 00 und 1902 19 (siehe Abschnitt 6. und Abschnitt 8.1.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 341/2007 der Kommission vom 29. März 2007 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Zollkontingenten sowie zur Einführung einer Einfuhrlizenz und 

Ursprungsbescheinigungsregelung für aus Drittländern eingeführten Knoblauch und 

bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeugnisse (siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 504/2007 der Kommission vom 8. Mai 2007 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Regelung über die Erhebung eines zusätzlichen 

Einfuhrzolls auf Milch und Milcherzeugnisse (siehe Abschnitt 3.) 

Verordnung (EG) Nr. 533/2007 der Kommission vom 14. Mai 2007 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Zollkontingenten im Geflügelfleischsektor (siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 536/2007 der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Eröffnung und 

Verwaltung eines den Vereinigten Staaten von Amerika zugewiesenen Einfuhrzollkontingents 

für Geflügelfleisch (siehe Abschnitt 7.23.2.) 

Verordnung (EG) Nr. 539/2007 der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Zollkontingenten im Sektor Eier und Eieralbumin (siehe Abschnitt 7.22.1. 

und Abschnitt 7.24.1.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_312/l_31220061111de00010003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_365/l_36520061221de00840085.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_408/l_40820061230de00200027.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_368/l_36820061223de00910095.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_021/l_02120070130de00160024.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_090/l_09020070330de00120022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_090/l_09020070330de00120022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_125/l_12520070515de00090015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_128/l_12820070516de00060012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_128/l_12820070516de00190025.pdf
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Verordnung (EG) Nr. 616/2007 der Kommission vom 4. Juni 2007 zur Eröffnung und 

Verwaltung von gemeinschaftlichen Zollkontingenten für Geflügelfleisch mit Ursprung in 

Brasilien, Thailand und sonstigen Drittländern (siehe Abschnitt 7.23.3.) 

Verordnung (EG) Nr. 964/2007 der Kommission vom 14. August 2007 zur Festlegung der 

Vorschriften für die Eröffnung und Verwaltung von Zollkontingenten für Reis mit Ursprung in 

den am wenigsten entwickelten Ländern für die Wirtschaftsjahre 2007/08 und 2008/09 

(siehe Abschnitt 7.8.4.) 

Verordnung (EG) Nr. 1375/2007 der Kommission vom 23. November 2007 über die Einfuhr 

von Nebenerzeugnissen der Maisstärkeverarbeitung aus den Vereinigten Staaten von 

Amerika (kodifizierte Fassung) (siehe Abschnitt 7.1.5.) 

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007 der Kommission vom 26. November 2007 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2398/96 des Rates hinsichtlich der 

Eröffnung und Verwaltung bestimmter Zollkontingente für die Einfuhr von Erzeugnissen des 

Geflügelfleischsektors mit Ursprung in Israel in die Gemeinschaft (siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 der Kommission vom 26. November 2007 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates hinsichtlich der 

Eröffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente im Sektor Geflügelfleisch 

(siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 1399/2007 der Kommission vom 28. November 2007 zur 

übergangsweisen Eröffnung und Verwaltung eines autonomen Einfuhrzollkontingents für 

Würste und bestimmte Fleischerzeugnisse mit Ursprung in der Schweiz (siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 1498/2007 der Kommission vom 18. Dezember 2007 mit besonderen 

Modalitäten für die Erteilung der Einfuhrlizenzen für Zucker sowie zucker- und kakaohaltige 

Mischungen mit Ursprungskumulierung AKP/ÜLG oder EG/ÜLG (siehe Abschnitt 7.26.2.) 

201. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft über die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 

(Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008) (siehe Abschnitt 7.7.4.) 

Verordnung (EG) Nr. 376/2008 der Kommission vom 23. April 2008 mit gemeinsamen 

Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie 

Vorausfestsetzungsbescheinigungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse (siehe Richtlinie MO-

8501 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_142/l_14220070605de00030011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_213/l_21320070815de00260028.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_307/l_30720071124de00050013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_309/l_30920071127de00400046.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2007/l_309/l_30920071127de00470055.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:311:0007:0011:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:333:0006:0009:DE:PDF
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2008_II_201/BGBLA_2008_II_201.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0376:20080613:DE:PDF
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Verordnung (EG) Nr. 382/2008 der Kommission vom 21. April 2008 mit 

Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch (siehe Abschnitt 

7.7.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 402/2008 der Kommission vom 6. Mai 2008 über die Einzelheiten der 

Einfuhr von Roggen aus der Türkei (siehe Abschnitt 7.1.2.) 

Verordnung (EG) Nr. 412/2008 der Kommission vom 8. Mai 2008 zur Eröffnung und 

Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für zur Verarbeitung bestimmtes gefrorenes 

Rindfleisch (siehe Abschnitt 7.7.1. und Abschnitt 7.7.2.) 

Verordnung (EG) Nr. 431/2008 der Kommission vom 19. Mai 2008 zur Eröffnung und 

Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für gefrorenes Rindfleisch des KN-Codes 0202 und 

für Erzeugnisse des KN-Codes 0206 2991 (siehe Abschnitt 7.7.1. und Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 504/2008 der Kommission vom 6. Juni 2008 zur Umsetzung der 

Richtlinien 90/426/EWG und 90/427/EWG des Rates in Bezug auf Methoden zur 

Identifizierung von Equiden 

Verordnung (EG) Nr. 507/2008 der Kommission vom 6. Juni 2008 mit 

Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1673/2000 des Rates über die 

gemeinsame Marktorganisation für Faserflachs und -hanf (kodifizierte Fassung) (siehe 

Abschnitt 7.15.) 

Verordnung (EG) Nr. 748/2008 der Kommission vom 30. Juli 2008 zur Eröffnung und 

Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents für gefrorenes Rindersaumfleisch des KN-Codes 

02062991 (siehe Abschnitt 7.7.3.) 

Verordnung (EG) Nr. 810/2008 der Kommission vom 11. August 2008 zur Eröffnung und 

Verwaltung von Zollkontingenten für hochwertiges frisches, gekühltes oder gefrorenes 

Rindfleisch und gefrorenes Büffelfleisch (siehe Abschnitt 7.7.5.)  

Verordnung (EG) Nr. 900/2008 der Kommission vom 16. September 2008 zur Festlegung 

der Analysenmethoden und anderer technischer Bestimmungen für die Anwendung der 

Einfuhrregelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren 

(kodifizierte Fassung) (siehe Abschnitt 3.6.5.) 

Verordnung (EG) Nr. 1067/2008 der Kommission vom 30. Oktober 2008 über die Eröffnung 

und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für die Einfuhr von Weichweizen 

anderer als hoher Qualität mit Ursprung in Drittländern und zur Abweichung von der 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:115:0010:0031:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:120:0003:0005:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:125:0007:0014:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:130:0003:0006:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:149:0003:0032:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:149:0038:0054:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:202:0028:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:219:0003:0016:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:248:0008:0017:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:290:0003:0007:DE:PDF
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Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 des Rates (Abschnitt 7.1.6.) 

Verordnung (EG) Nr. 1295/2008 der Kommission vom 18. Dezember 2008 über die Einfuhr 

von Hopfen aus Drittländern (siehe Abschnitt 7.16.1.)  

Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der 

Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von 

Futtermitteln (siehe Abschnitt 7.1.1.) 

Richtlinie 2009/157/EG des Rates vom 30. November 2009 über reinrassige Zuchtrinder 

(siehe Abschnitt 7.7.7.) 

Verordnung (EG) Nr. 442/2009 der Kommission vom 27. Mai 2009 zur Eröffnung und 

Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente im Schweinefleischsektor (siehe Abschnitt 

7.2.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 571/2009 der Kommission vom 30. Juni 2009 mit 

Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 des Rates zur Einführung 

einer Kontingentierungsregelung für die Kartoffelstärkeerzeugung (siehe Abschnitt 8.1.2.) 

Verordnung (EG) Nr. 610/2009 der Kommission vom 10. Juli 2009 mit 

Durchführungsbestimmungen zu dem Zollkontingent für Rindfleisch mit Ursprung in Chile 

(siehe Abschnitt 5.) 

Verordnung (EG) Nr. 614/2009 des Rates vom 7. Juli 2009 über die gemeinsame 

Handelsregelung für Eieralbumin und Milchalbumin (kodifizierte Fassung) (siehe Abschnitt 

5.) 

Verordnung (EG) Nr. 877/2009 der Kommission vom 24. September 2009 zur Festsetzung 

der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für bestimmte Erzeugnisse des 

Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2009/10 (siehe Abschnitt 7.10.1.) 

Verordnung (EG) Nr. 891/2009 der Kommission vom 25. September 2009 zur Eröffnung und 

Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente im Zuckersektor (siehe Abschnitt 7.10.2.) 

Verordnung (EG) Nr. 1216/2009 des Rates vom 30. November 2009 über die 

Handelsregelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte Waren 

Verordnung (EU) Nr. 1274/2009 der Kommission vom 18. Dezember 2009 zur Eröffnung 

und Verwaltung von Einfuhrkontingenten für Reis mit Ursprung in den überseeischen 

Ländern und Gebieten (ÜLG) (siehe Abschnitt 7.8.6.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:340:0045:0056:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:054:0001:0130:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:323:0001:0005:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:129:0013:0020:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:171:0006:0016:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:180:0005:0014:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:181:0008:0013:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:253:0003:0004:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:254:0082:0093:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:328:0010:0026:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:344:0003:0007:DE:PDF
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Verordnung (EU) Nr. 640/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 

2010 zur Einführung einer Fangdokumentationsregelung für Roten Thun (Thunnus thynnus) 

(siehe Abschnitt 7.19.3.) 

Verordnung (EU) Nr. 642/2010 der Kommission vom 20. Juli 2010 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 des Rates hinsichtlich der 

Einfuhrzölle im Getreidesektor (siehe Abschnitt 7.1.1.) 

Verordnung (EU) Nr. 1255/2010 der Kommission vom 22. Dezember 2010 mit 

Durchführungsvorschriften zur Anwendung der Einfuhrzollkontingente für Baby-beef-

Erzeugnisse mit Ursprung in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, der ehemaligen 

jugoslawischen Republik Mazedonien, Montenegro und Serbien (siehe Abschnitt 5.) 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 des Rates für die 

Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (siehe 

Abschnitt 7.4.1. und Abschnitt 7.4.2.) 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011 der Kommission vom 7. Dezember 2011 zur 

Eröffnung und Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für Reis und Bruchreis (siehe 

Abschnitt 7.8.2.) 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 der Kommission vom 7. Juni 2012 zur 

Eröffnung und Verwaltung eines Zollkontingents für Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00 für 

die Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00 (siehe Abschnitt 

7.8.3.) 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012 der Kommission vom 18. Dezember 2012 mit 

Durchführungsbestimmungen für die Anwendung eines Zollkontingents für lebende Rinder 

mit einem Stückgewicht von mehr als 160 kg mit Ursprung in der Schweiz gemäß dem 

Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (siehe Abschnitt 

5.) 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013 der Kommission vom 29. Januar 2013 mit 

Durchführungsvorschriften für ein Einfuhrzollkontingent für entbeintes, getrocknetes 

Rindfleisch mit Ursprung in der Schweiz. Die VO wurde in Abschnitt 9. Rechtsquellen und in 

der Normenliste angeführt (siehe Abschnitt 5.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:194:0001:0022:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:187:0005:0022:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:342:0001:0014:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:157:0001:0163:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:325:0006:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:148:0001:0008:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0039:0044:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:028:0003:0009:DE:PDF
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Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 

Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 

(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1550 mit Durchführungsbestimmungen zur 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

der Einfuhr und Raffination von Zuckererzeugnissen des KN-Codes 1701 im Rahmen von 

Präferenzabkommen für die Wirtschaftsjahre 2015/16 und 2016/17 (siehe Abschnitt 7.10.3.) 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076 der Kommission vom 18. November 2015 zur 

Eröffnung und Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten der Union für frisches und 

gefrorenes Schweinefleisch mit Ursprung in der Ukraine (siehe Abschnitt 5.) 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077 der Kommission vom 18. November 2015 zur 

Eröffnung und Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten der Union für Eier, Eierzeugnisse und 

Albumine mit Ursprung in der Ukraine (siehe Abschnitt 5.) 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2078 der Kommission vom 18. November 2015 zur 

Eröffnung und Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten der Union für Geflügelfleisch mit 

Ursprung in der Ukraine (siehe Abschnitt 5.) 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2079 der Kommission vom 18. November 2015 zur 

Eröffnung und Verwaltung eines Einfuhrzollkontingents der Union für frisches und 

gefrorenes Rindfleisch mit Ursprung in der Ukraine (siehe Abschnitt 5.) 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2081 der Kommission vom 18. November 2015 zur 

Eröffnung und Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für bestimmtes Getreide mit 

Ursprung in der Ukraine (siehe Abschnitt 5.) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1550&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2076&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2077&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2078&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2079&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2081&from=DE
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